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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Anders als noch beim ersten Nachtrag konnte der Bundesrat seine Kreditanträge
allesamt in den Nachtrag IIa zum Voranschlag 2020 integrieren, Nachmeldungen waren
nicht nötig. Der zweite Nachtrag beinhaltete Corona-bedingt wiederum
aussergewöhnlich hohe Nachtrags- und Verpflichtungskredite in der Höhe von CHF 14.9
Mrd. respektive CHF 307.5 Mio. (Nachtrag I: CHF 16 Mrd. respektive CHF 40 Mrd.). Im
Unterschied zum ersten Nachtrag entfiel jedoch der Grossteil dieses Betrags (CHF 14.2
Mrd.) auf einen einzigen Posten: die Arbeitslosenversicherung. Erneut sollte damit
verhindert werden, dass der ALV-Fonds seine Schuldenobergrenze von CHF 8 Mrd.
erreicht, wodurch eine Erhöhung der Lohnbeiträge und eine Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes nötig werden würde. Die übrigen CHF 700 Mio.
verteilten sich auf weitere 10 Nachtragskredite: CHF 307.5 Mio. beantragte der
Bundesrat für die Entwicklungshilfe; diese Mittel sollten für verschiedene internationale
Bemühungen zur Bewältigung der Corona-Epidemie eingesetzt werden. CHF 200 Mio.
sollten etwa als zinsloses Darlehen an das IKRK gehen und bis zum Jahr 2027 vollständig
zurückbezahlt werden. Weitere CHF 50.5 Millionen sollten der Internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, den Vereinten Nationen sowie einzelnen, von
Covid-19 besonders stark betroffenen Ländern zugute kommen. CHF 20 Mio. davon
konnten durch das EDA-Globalbudget kompensiert werden. 
Erneut sollten der Sport- und der Kulturbereich unterstützt werden, so beantragte der
Bundesrat A-fonds-perdu-Beiträge über CHF 50 Mio. für die Sportvereine und
-organisationen (Breitensport) sowie CHF 175 Mio. als rückzahlbare Darlehen für die
Fussball- und Hockeyligen. Dies sollte Letzteren ermöglichen, den Betrieb bis Ende der
Saison 2020/2021 sicherzustellen. Allenfalls sei im Budget 2021 ein weiteres Darlehen in
derselben Höhe nötig, kündigte der Bundesrat an. 
Im Kulturbereich hatte der Bundesrat festgestellt, dass zinslose Darlehen und
Soforthilfen selten genutzt wurden, aber stattdessen weit mehr Gesuche für
Ausfallentschädigungen eingegangen seien als erwartet. Folglich erhöhte er letzteren
Kredit um CHF 50 Mio. und kompensierte dies vollumfänglich durch eine Reduktion der
im Nachtrag I genehmigten Kredite zur Soforthilfe für Kulturunternehmen (CHF -35
Mio.) und zur Soforthilfe für Kulturschaffende (CHF -15 Mio.). 
Auch die Aufstockung des Kredites zur Impfstoffbeschaffung um CHF 100 Mio. wurde
durch Reduktionen der Kredite aus dem ersten Nachtrag finanziert. Bei den Impfungen
rechnete der Bundesrat mit einem Bestellvolumen für etwa 60 Prozent der Schweizer
Bevölkerung, was Kosten von CHF 200 Mio. mit sich bringen würde. Da er bezüglich des
Arzneimittelbedarfs von deutlich höheren Fallzahlen ausgegangen war, konnten CHF
100 Mio. dort kompensiert werden. 

Neben diesen als ausserordentlicher Zahlungsbedarf verbuchten Krediten – eine solche
Ausnahme ist in der Schuldenbremse für eine «aussergewöhnliche und vom Bund nicht
steuerbare Entwicklung» vorgesehen –, standen auch Kredite an, die der
Schuldenbremse unterstellt waren. Dazu gehörten die zwei Verpflichtungskredite für
die Entwicklungshilfe sowie ein Nachtragskredit für die Produktion und den Absatz von
Wein um CHF 7 Mio. Um einen Preiszusammenbruch aufgrund einer Weinschwemme,
die ihrerseits vor allem durch die Schliessung von Restaurants bedingt war, zu
verhindern, wollte der Bundesrat Betriebe, die ihre Lagerbestände an inländischem
Wein mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung (AOC-Wein) zu Tafelwein deklassierten,
mit insgesamt CHF 8.5 Mio. unterstützen. CHF 1.5 Mio. sollten durch einen früheren
Kredit kompensiert werden. 
CHF 17.5 Mio. sah der Bundesrat schliesslich für die indirekte Presseförderung vor und
wollte damit den Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse während
sechs Monaten die Tageszustellung bezahlen und sich an den Zustellkosten von Tages-
und Wochenzeitungen mit einer Auflage über 40'000 Exemplaren beteiligen. Weitere,
im Rahmen verschiedener Motionen (Mo. 20.3145, Mo. 20.3154, Mo. 20.3146, Mo.
20.3155) geforderte Unterstützungsmassnahmen sollten durch die Radio- und
Fernsehabgabe finanziert werden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.05.2020
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In der Sommersession behandelte der Nationalrat als Erstrat den Nachtrag IIa zum
Voranschlag 2020. Fast mehr zu reden als die eigentlichen Nachtragskredite gab
jedoch die Frage des Schuldenabbaus. Roland Fischer (gpl, LU) und Daniel Brélaz (gp,
VD) erklärten, die Kommission habe lange über dieses Thema diskutiert, zumal gemäss
der aktuellen Regelung der Schuldenbremse in den nächsten sechs Jahren CHF 30 Mrd.
abgebaut werden müssten. In einer Motion (Mo. 20.3470) habe die Kommission deshalb
beantragt, die Corona-bedingten ausserordentlichen Ausgaben nicht auf das
Amortisationskonto der Schuldenbremse zu buchen und somit der Verpflichtung des
Abbaus innert sechs Jahren zu entgehen. 
Inhaltlich bestanden kaum Differenzen zwischen der Kommissionsmehrheit und dem
Bundesrat; die Mehrheit der FK-NR hatte sich zuvor bis auf einen Punkt bei allen
Nachtragskrediten dem Bundesrat angeschlossen. Hingegen lagen dem Rat zu
verschiedenen Kreditposten Minderheitsanträge für Kürzungen vor, nur vereinzelt
verlangten Kommissionsminderheiten zudem eine Erhöhung der zu sprechenden
Kredite. 
Bei den Anträgen des EDA für die Darlehen für das IKRK (CHF 200 Mio.), für die
humanitäre Hilfe (CHF 50.5 Mio.) sowie für die multilaterale Zusammenarbeit (CHF 57
Mio.) und des EFD für den Katastrophenfonds des IWF verlangten Minderheiten
Guggisberg (svp, BE) und Nicolet (svp, VD) die Streichung der Kredite respektive bei der
humanitären Hilfe ihre Reduktion auf CHF 20 Mio. Minderheitensprecher Guggisberg
betonte, dass man Prioritäten setzen müsse und sich «auf die Menschen in der Schweiz
konzentrieren» solle, zumal während vier Jahren für die Entwicklungshilfe und die
humanitäre Hilfe bereits CHF 11 Mrd. «ins Ausland geschickt» würden. Die
nachfolgenden Generationen müssten das jetzt gesprochene Geld überdies «erst
wieder verdienen». Folglich schlug Guggisberg als Rahmenbedingung für die
Kreditverwendung in weiteren Minderheitsanträgen vor, die entsprechenden Beiträge
dem Budget der internationalen Entwicklungshilfe anzurechnen. Eine Minderheit II
Friedl (sp, SG) verlangte im Gegenzug die Aufstockung des Kredits für humanitäre Hilfe
auf CHF 100 Mio. Claudia Friedl betonte, dass es aufgrund der globalisierten
Wirtschaftsbeziehungen im Eigeninteresse der Schweiz sei, dass es auch dem Rest der
Welt gutgehe. Mit Verweis auf die humanitäre Tradition der Schweiz sei 1 Prozent der
Schweizer Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise als humanitäre Hilfe zu wenig.
Vielmehr sollen in Übereinstimmung mit der vom Nationalrat in der ausserordentlichen
Session zur Bekämpfung der Corona-Krise angenommenen Motion der APK-NR (Mo.
20.3131) CHF 100 Mio. für die humanitäre Hilfe gesprochen werden. Sämtliche
Minderheiten lehnte der Nationalrat deutlich ab.
Ein Minderheitsantrag lag auch bezüglich der indirekten Presseförderung vor. Eine
Minderheit Strupler (svp, TG) verlangte die Streichung der CHF 17.5 Mio. für die
Zustellungshilfe für die Presse, um eine unzulässige Abhängigkeit der Presse vom Staat
zu verhindern. Die Mehrheit des Nationalrats stimmte dem Kredit jedoch in
Übereinstimmung mit der Forderung aus zwei zuvor von beiden Räten angenommenen
Motionen (Mo. 20.3145, Mo. 20.3154) zu.  
Diskussionen gab es wie schon beim ersten Nachtrag auch bei den Sport- und
Kulturkrediten. Bei den Darlehen für die Fussball- und Eishockeyligen verlangte die
Kommissionsmehrheit, dass die Senkung des durchschnittlichen Einkommens aller am
Ligabetrieb teilnehmenden Spieler, welche gemäss der auf den 1. Juni 2020 geänderten
Sportförderungsverordnung nötig wird, wenn die Darlehen nicht innert drei Jahren
zurückbezahlt werden, durch eine progressive Senkung der einzelnen Einkommen
erreicht wird, dass also höhere Einkommen stärker gesenkt würden. Während eine
Minderheit Feller (fdp, VD) diese Bedingung ablehnte, wollte eine weitere Minderheit
Strupler den Betrag des Darlehens um CHF 50 Mio. reduzieren. Die
Kommissionsmehrheit setzte sich jedoch gegen beide Minderheiten durch. 
Auch bei den Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen und Kulturschaffende
verlangte eine Minderheit Guggisberg die Streichung, zumal ab dem 6. Juni
Kulturanlässe mit 300 Personen wieder möglich seien und die Betroffenen andere
Möglichkeiten hätten. Auch hier setzte sich die Kommission durch, genauso wie bei
ihrem Antrag auf zusätzliche CHF 10 Mio. für Kulturvereine im Laienbereich. Sämtliche
Kulturbeträge sollten durch eine Umlagerung des Kredits «Soforthilfe für
Kulturunternehmen» finanziert werden. 
Eine Minderheit Widmer setzte sich schliesslich erfolglos für einen Kredit über CHF 10
Mio. als Nothilfe für Armutsbetroffene ein; verschiedene Sprechende verwiesen
diesbezüglich auf die Bilder von auf Essenshilfe wartenden Menschen in Genf.
Kommissionssprecher Fischer erläuterte jedoch für die Kommission, dass die
entsprechende Hilfe von den Kantonen und Gemeinden geleistet werden solle, zumal
diese mit der jeweiligen Situation besser vertraut seien als der Bund. 
Der grösste Kreditposten schliesslich, die CHF 14.2 Mrd. für die ALV, wurde gar ohne
Minderheitsantrag stillschweigend verabschiedet. Der Rat war sich einig, dass man nun

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2020
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nicht durch eine Erhöhung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge die
konjunkturelle Erholung ausbremsen dürfe. Zuvor hatte Lars Guggisberg als
Bedingungen für die Zustimmung der SVP-Fraktion eine gesetzliche Grundlage für die
Ausgabe gefordert. Finanzminister Maurer versprach dem Rat auf Anfang Juli eine
entsprechende Botschaft, die das Parlament in der Herbstsession beschliessen könne,
und betonte, ohne die entsprechende Botschaft könne der Kredit nicht verwendet
werden. Des Weiteren versprach er eine Gesamtschau zur Kurzarbeit, die gemeinsam
mit dem Budget 2021 und den Finanzplänen behandelt werden sollte, und liess
durchblicken, dass die CHF 40 Mrd. kaum vollständig aufgebraucht werden würden. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Nachtrag IIa zum Voranschlag
2020 mit 150 zu 23 Stimmen (bei 22 Enthaltungen) an. Sämtliche ablehnenden Stimmen
und Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 2

Der Ständerat folgte bei seiner Behandlung des Nachtrags IIa zum Voranschlag 2020
einen Tag später bis auf eine Ausnahme vollständig dem Bundesrat. Zwar waren in der
Kommission zahlreiche verschiedene Anträge behandelt worden, im Unterschied zum
Nationalrat verzichteten die Kommissionsminderheiten jedoch darauf, ihre Anträge
dem Rat zu unterbreiten. Einzig der Antrag der Mehrheit, dem Nationalrat bezüglich
seines ergänzten Kredits über CHF 10 Mio. für Kulturvereine im Laienbereich zu folgen,
stand im Raum und wurde von der kleinen Kammer stillschweigend gutgeheissen. Eine
Differenz zum Erstrat schuf der Ständerat jedoch: Die kleine Kammer sprach sich gegen
die Rahmenbedingung für die Kreditvergabe an die Fussball- und Eishockeyligen aus;
die Vereine sollten nicht verpflichtet werden, bei allfällig nötigen Gehaltskürzungen
progressiv vorzugehen. Die Anspruchsvoraussetzungen für die Darlehen seien bereits
sehr einengend und verpflichtend, weshalb man keine weitere Hürde einbauen wolle,
erklärte Kommissionspräsident Hegglin (cvp, ZG). In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat den Nachtrag IIa ohne Gegenstimmen an (42 zu 0 Stimmen bei 2
Enthaltungen respektive 44 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung). 

Somit stand im Differenzbereinigungsverfahren lediglich die Frage der
Anspruchsvoraussetzungen für die Sportligen zur Debatte. Dabei entschied der
Nationalrat auf Antrag seiner Finanzkommission, aber entgegen einer Minderheit Feller
(fdp, VD), auf Festhalten. Man müsse zwischen weniger gut verdienenden und den
hochbezahlten Profisportlern unterscheiden, argumentierte etwa Lars Guggisberg (svp,
BE) diesbezüglich. In der Folge lenkten die ständerätliche Kommission und schliesslich
auch der Ständerat ein: Man stimme der Bedingung der Kreditvergabe zu, wenn diese
nicht als Einzelfallprüfung, sondern als Selbstdeklaration der Liga, diese Pflicht
einzuhalten, – wenn auch mit allfälligen Stichprobenkontrollen – verstanden werde. Mit
23 zu 18 (bei 1 Enthaltung) nahm der Ständerat diese Bedingung schliesslich an und
hiess damit den Nachtrag IIa zum Voranschlag 2020 gut. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

Das bereits im Vorjahr nach dem Scheitern des geplanten Mediengesetzes angekündigte
Massnahmenpaket zur Förderung der Medien konkretisierte sich mit der Botschaft des
Bundesrates Ende April 2020 mitten in der Corona-Pandemie. Die bundesrätliche
Vorlage besteht aus drei Pfeilern, die allesamt rasch umsetzbare Massnahmen zur
Förderung der Medien enthalten, deren wirtschaftliche Situation sich zunehmend
verschlechterte. Erstens soll mittels Änderung des Postgesetzes ein Ausbau der
indirekten Presseförderung erfolgen. Damit soll der Bund die Ermässigung für die
Zustellung der Tages- und Wochenzeitungen von jährlich CHF 30 Mio. auf CHF 50 Mio.
aufstocken. In Zukunft sollen auch grössere und überregionale Titel in den Genuss
dieser Presseförderung kommen, was der Bundesrat mit dem Vorschlag zur Aufhebung
der Auflagenobergrenze – gemäss aktueller Regelung sind nur Tages- und
Wochenzeitungen mit einer Auflage von maximal 40'000 Exemplaren förderberechtigt –
zum Ausdruck brachte. Mit einer Änderung des Bundesgesetzes über Radio und
Fernsehen plante der Bundesrat zweitens den Ausbau allgemeiner Massnahmen zur
Förderung der elektronischen Medien. Konkret soll der Bund mit der Gesetzesänderung
Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, Nachrichtenagenturen und
Selbstregulierungsorganisationen (z.B. den Presserat) sowie IT-Projekte verstärkt

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.04.2020
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finanziell unterstützen können. Finanziert werden sollen diese Massnahmen aus den
Einnahmen der Radio- und Fernsehabgabe, wobei maximal 2 Prozent des gesamten
Abgabeertrags dafür aufgewendet werden dürften. Nicht zuletzt plante der Bundesrat
die Schaffung eines neuen Bundesgesetzes über die Förderung von Online-Medien.
Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollen Online-Medien jährlich CHF 30 Mio. aus der
Bundeskasse erhalten, wobei diese Förderung auf 10 Jahre befristet wäre. Davon
profitieren dürften Nachrichtenanbietende, die sich an den Branchenrichtlinien zur
journalistischen Praxis orientieren und etwa auch das Redaktionelle klar von der
Werbung trennen. Die Höhe der vorgeschlagenen Unterstützung bemisst sich –  in einer
degressiven Ausgestaltung – am Nettoumsatz von Online-Medien, der aus
Publikumseinnahmen generiert wird, sei dies etwa durch Online-Abonnemente,
Einzelabrufgebühren, freiwillige Beiträge oder durch Spendenfinanzierung, wobei sich –
zur Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit – der maximale Unterstützungsbetrag
pro Person und Jahr auf CHF 1'000 belaufen darf. 
Mit seiner Botschaft beantragte der Bundesrat ebenfalls die Abschreibung dreier
parlamentarischer Vorstösse: eines Postulats der KVF-NR mit der Forderung nach
Prüfung einer unabhängigen Aufsichtsbehörde für Radio- und Fernsehen sowie zweier
Motionen ebendieser Kommission, die zum einen die Aufhebung der 2-plus-2-Regel
und zum anderen die Umsetzung des «Shared-Content-Modells» verlangten. 

Dass die bundesrätliche Vorlage nicht ohne Anpassungen auf Zuspruch stossen würde,
zeigte sich bereits kurz darauf in verschiedener Hinsicht. So kritisierte der Verband
Schweizer Medien, dass der Bundesrat die Frühzustellung von Pressetiteln und somit
die Sonntagszeitung in seinen verstärkten Massnahmen zur indirekten Presseförderung
nicht vorsah, da er nur die Zustellung durch die Post berücksichtigte. In der
ausserordentlichen Session zur Bekämpfung des Coronavirus liessen Mitglieder der
WAK-NR ferner verlauten, dass die Doppelbelastung von Unternehmen in
Arbeitsgemeinschaften bei der Erhebung der Radio- und Fernsehabgabe ebenfalls im
Rahmen des Massnahmenpakets aus der Welt geschafft werden könnte. Zu gegebenem
Zeitpunkt beschäftigte sich die KVF-SR mit der Ausarbeitung eines entsprechenden
Entwurfs. Nicht zuletzt sprach sich das Parlament in der ausserordentlichen Session vor
dem Hintergrund der Corona-Krise entgegen der Ansicht des Bundesrates und auf
Anraten der vorberatenden Kommissionen für Überbrückungshilfen für die Presse und
für die elektronischen Medien aus, die den Umfang der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Unterstützungsmassnahmen stark übertrafen. Dies machte deutlich, dass die Legislative
in diesem Bereich grösseren Handlungsbedarf ortete als der Gesamtbundesrat.
Medienberichten zufolge war ein von der UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga
geplantes Rettungspaket für die Medien im Umfang von beinahe CHF 80 Mio. Anfang
April im Bundesrat gescheitert. 4

Der Ständerat, der sich in der Sommersession 2020 als Erstrat mit dem
Massnahmenpaket zur Förderung der Medien befasste, hatte sich zuerst mit einem
Nichteintretensantrag Knecht (svp, AG) auseinanderzusetzen, der das Gesetz in erster
Linie wegen der vorgesehenen Schaffung eines Gesetzes zur Unterstützung der Online-
Medien aufgrund fehlender Verfassungsgrundlage sowie mit Verweis auf die prekäre
finanzielle Lage aufgrund der Corona-Pandemie ablehnte, da solche Massnahmen
finanzpolitisch aktuell nicht tragbar seien. Der Antrag konnte indes nur 5 Mitglieder der
kleinen Kammer auf sich vereinen, während 37 Ständerätinnen und Ständeräte dagegen
stimmten (1 Enthaltung). 

In der folgenden Detailberatung zum ersten Pfeiler, der indirekten Presseförderung,
brachte die Mehrheit der KVF-SR diverse Anträge ein, die allesamt auf einen Ausbau
dieser Förderung abzielten. So beantragte sie, die indirekte Presseförderung auf alle
abonnierten Zeitungen und Zeitschriften auszudehnen, die mindestens im
zweiwöchigen Rhythmus erscheinen, die Zustellermässigung für die Mitgliedschafts-
und Stiftungspresse ebenfalls zu erhöhen (+ CHF 10 Mio.) sowie ebenfalls eine
Ermässigung für die Frühzustellung durch registrierte Frühzustellorganisationen, von
der etwa auch Sonntagszeitungen profitieren würden, einzuführen (+ CHF 40 Mio.). Auf
der anderen Seite wollte die Kommission spezifizieren, dass Publikationen der Fach-
und Spezialpresse explizit von der Förderung auszunehmen seien. Alle Vorschläge der
Kommissionsmehrheit stiessen beim Ständerat auf Zustimmung und
Minderheitenanträge, die den Ausbau verhindern wollten, scheiterten. Zum Schluss
löste der Ständerat die Ausgabenbremse für die neu hinzugekommene Frühzustellung
mit 38 zu 3 Stimmen (4 Enthaltungen). 
Betreffend die vom Bundesrat im Rahmen der RTVG-Revision vorgeschlagenen
Massnahmen zur Förderung der elektronischen Medien hatte die Kommission nichts
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einzuwenden; sie wollte jedoch zusätzlich die Abgabenanteile für die privaten Radio-
und Fernsehveranstalter auf 8 Prozent anheben und zwar dergestalt, dass den TV-
Veranstaltern 5 Prozent und den Radioveranstaltern 3 Prozent des Abgabentopfes zur
Verfügung gestellt würden. Die bisherige, seit der RTVG-Revision vom 26. September
2014 vorgesehene Spannbreite von 4 bis 6 Prozent (davor 4 Prozent) war per Januar
2019 im Nachgang der Annahme einer Motion Darbellay (cvp, VS; Mo. 15.3777) bereits auf
den maximal möglichen Wert von 6 Prozent angehoben worden. Darüber hinaus
entsprach der Kommissionsvorschlag einer parlamentarischen Initiative Wicki (dfp, NW;
Pa.Iv. 19.413) und weiteren Anliegen (Pa.Iv. 19.411; Pa.Iv. 19.412; Mo. 20.3140), gemäss
welchen es die Doppelbelastung von Arbeitsgemeinschaften bei der Erhebung der
Radio- und Fernsehabgabe zu beheben gelte. Dazu schlug die Kommission eine
Änderung eines Absatzes im Artikel zur Abgabepflicht der Unternehmen vor, wobei sie
einfache Gesellschaften gemäss Art. 530 OR nicht als Unternehmen definierte. Der
Ständerat stimmte diesen beiden Anträgen zur Änderung des RTVG ebenfalls zu. Auf der
anderen Seite unterlag die Kommissionsmehrheit mit 19 zu 20 Stimmen bei 1 Enthaltung
knapp einem Minderheitsantrag Mazzone (gp, GE) betreffend die im Rahmen des RTVG
angedachten Förderleistungen für Aus- und Weiterbildungsinstitutionen,
Selbstregulierungsorganisationen, Nachrichtenagenturen oder Projekte zur Entwicklung
innovativer digitaler Infrastruktur. Hier hatte die Kommissionsmehrheit die Ansicht
vertreten, dass der Förderbeitrag gemessen an den gesamten Kosten der unterstützten
Tätigkeit maximal 50 Prozent betragen dürfe. Die erfolgreiche Kommissionsminderheit
wollte diesen Anteil gemäss Entwurf des Bundesrates bei 80 Prozent belassen. 
Als umstrittenster Pfeiler entpuppte sich die vorgesehene Schaffung eines neuen
Bundesgesetzes zur Förderung von Online-Medien. Der Ständerat stimmte zwar dem
Grundsatz zu, dass der Bundesrat Online-Medien über einen Zeitraum von 10 Jahren
jährlich mit CHF 30 Mio. unterstützen soll; faktisch scheiterte die Unterstützung danach
aber an der Abstimmung zur Ausgabenbremse. Mit 22 befürwortenden gegen 20
ablehnende Stimmen (0 Enthaltungen) wurde das hierfür notwendige qualifizierte Mehr
verpasst. Ebenfalls mit 19 zu 21 Stimmen nur knapp abgelehnt worden war zuvor ein
Minderheitsantrag Knecht (svp, AG), der die Unterstützung als Anschubfinanzierung
verstehen und deswegen die Höhe der Zahlungen mit jedem Jahr reduzieren wollte,
wobei der Gesamtbeitrag der Förderung von CHF 300 Mio. unverändert geblieben
wäre. 5

Anfang Juli 2020 äusserten sich zwei nationalrätliche Kommissionen zu dem vom
Ständerat bereits behandelten Massnahmenpaket zur Förderung der Medien. Zum
einen liess die zuständige KVF-NR verlauten, dass eine Kommissionsmehrheit mit 17 zu 7
Stimmen nach Anhörung verschiedener Medienverbände dem Nationalrat beantrage,
auf die Vorlage einzutreten. Während die Kommissionsmehrheit dringenden
Unterstützungsbedarf zur Wahrung eines vielfältigen und gleichwertigen
Medienangebots erkannte und die Fördermassnahmen aus demokratie- und
staatspolitischer Sicht als unverzichtbar einstufte, gab eine auf Nichteintreten
plädierende Minderheit zu bedenken, dass mit diesen Subventionen die Unabhängigkeit
der Medien untergraben werden könnte. Ferner vertrat sie die Ansicht, dass eine
Förderung von Online-Medien überflüssig sei, da der Markt in diesem Bereich gut
funktioniere. 
Die FK-NR, die sich im Rahmen eines Mitberichts zur Vorlage äusserte, befürwortete
die Aufstockung der indirekten Presseförderung durch den Ständerat mit 18 zu 7
Stimmen, beantragte jedoch gegenüber der ständerätlichen Fassung an einzelnen
Stellen Ergänzungen, mit denen sich der Nationalrat in seiner parlamentarischen
Debatte zu befassen haben wird. 6
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Mitte August 2020 äusserte sich auch die SPK-NR zum Massnahmenpaket zugunsten
der Medien. Einer der diversen, an die zuständige KVF-NR gerichteten Anträge
bezweckt die Aufteilung der Vorlage in zwei Teile, wobei ein erster Teil die bereits
bestehenden Massnahmen umfassen und ein zweiter Teil die Förderung der Online-
Medien angehen soll. In Bezug auf letzteren Punkt beauftragte die SPK-NR die KVF-NR,
sich mit der Frage auseinanderzusetzen, inwiefern die Förderung der Online-Medien
verfassungskonform sei. Mit den weiteren Anträgen schlug die stellungnehmende
Kommission in erster Linie in die gleiche Kerbe wie der erstberatende Ständerat. 
Mit einer knappen Mehrheit von 13 zu 12 Stimmen stützte die KVF-NR in der Folge die
Empfehlung der SPK-NR und beantragte ihrem Rat, die Vorlage aufzuteilen. Dabei
wählte sie aber eine andere Variante als die von der stellungnehmenden Kommission
vorgeschlagene: Ein erster Teil sollte die Presseförderung im Postgesetz behandeln –
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ergänzt um ein Anliegen einer parlamentarischen Initiative Wicki (fdp, NW: Pa.Iv. 19.413),
welche einfache Gesellschaften von der Pflicht zur Entrichtung der
Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen befreien will. Ein zweiter Teil soll alle
weiteren Änderungen am RTVG enthalten, namentlich Massnahmen zur Unterstützung
von Aus- und Weiterbildungsinstitutionen und Nachrichtenagenturen sowie IT-
Investitionen. Die Förderung der Online-Medien soll erst in einem dritten Teil und zu
einem späteren Zeitpunkt behandelt werden, da vorgängig weitere Abklärungen
getroffen werden müssten. Eine Minderheit stellte sich gegen dieses Vorgehen, da sie
es als verfehlt erachtete, eine Verzögerung von Fördermassnahmen für einen
Medienbereich herbeizuführen, dessen Nutzung stark zunehme. 7

In der Herbstsession 2020 hatte der Nationalrat darüber zu befinden, ob er einer
Mehrheit der KVF-NR folgen wollte, um lediglich die ersten beiden Pfeiler des Pakets
zur Medienförderung zu beraten, oder ob er das Geschäft zurückweisen wollte, um es
zu einem späteren Zeitpunkt integral respektive inklusive den Pfeiler der Online-
Medienförderung zu behandeln, wie dies der Forderung einer Kommissionsminderheit
entsprach.
Vorbehalte gegen die Förderung von Online-Medien äusserten im Ratsplenum vor allem
Vertreterinnen und Vertreter der FDP.Liberalen und der SVP, wobei sich die Volkspartei
gegen das gesamte Medienförderungspaket stellte. DIe SVP-Vertreter begründeten ihre
ablehnende Haltung damit, dass vorgängig Fragen zur Verfassungsmässigkeit der
Online-Medienförderung geklärt werden müssten. Dass mit der geplanten Förderung
von Online-Medien zum ersten Mal publizistische Leistung direkt staatlich mitfinanziert
würde, hob Philipp Kutter (cvp, ZH) im Namen der Kommissionsmehrheit hervor,
weswegen sie es als zentral erachtete, dass alternative Unterstützungsmöglichkeiten
sorgfältig geprüft würden. Nicht zuletzt wies der Kommissionssprecher darauf hin, dass
die Kommission in den vergangenen Tagen mit besorgten Verlagen in Kontakt war und
dass es dem Antrag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen gelte, um den Verlagen
raschestmöglich die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. 
Auch die auf Rückweisung plädierende Kommissionsminderheit hatte sich im Vorfeld
der parlamentarischen Beratung die Sorgen der Verlage angehört. Isabelle Pasquier-
Eichenberger (gp, GE) wies auf den Appell zur Unterstützung des integralen
Medienpaketes hin, der die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wenige Tage vor
der Beratung des Geschäfts erreicht hatte. Zur Gewährleistung der journalistischen
Vielfalt und der Qualität journalistischer Leistungen sei eine staatliche Online-
Medienförderung unabdingbar. Es sei wichtig, die heutige Jugend und zukünftige
Leserschaft mit flächendeckenden und preisgünstigen Online-Angeboten dort
abzuholen, wo sie sich aufhalte, betonte ferner Katja Christ (glp, BS) und meinte: «Das
sollte auch ein Parlament erkennen, das mit einem Durchschnittsalter von über fünfzig
Jahren dem täglichen Gang zum Briefkasten durchaus noch etwas abgewinnen kann.»
Mit 109 zu 84 Stimmen entschied der Nationalrat in der Herbstsession 2020 entgegen
der Kommissionsmehrheit und beschloss gemäss Kommissionsminderheit, das Paket
zur Medienförderung nicht aufzuteilen. Neben den geschlossen stimmenden
Fraktionen der Grünen, SP und GLP stimmten auch die grosse Mehrheit der Mitte-
Fraktion sowie vereinzelte Mitglieder der FDP.Liberalen-Fraktion für den Antrag der
Kommissionsminderheit.
Bei der Beratung der Massnahmen kommt es aufgrund der Beschlüsse der KVF-NR und
des Nationalrats nun zu Verzögerungen: Das Geschäft geht nun zurück an die
Kommission, die mit dem nationalrätlichen Entscheid aufgefordert worden ist, den Teil
zur Online-Medienförderung ebenfalls zu beraten. Frühestens in der Wintersession
2020 kann der Nationalrat danach die Detailberatung zum integralen
Medienförderungspaket in Angriff nehmen. 8
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Im November 2020 gab die KVF-NR bekannt, dass die Frage der Verfassungsmässigkeit
der Förderung von Online-Medien in einer Anhörung mit verschiedenen Experten
erörtert worden sei und dass die angehörten Personen übereinstimmend die Ansicht
vertreten hätten, die heutige Verfassungsgrundlage sei ausreichend. In der
Zwischenzeit hatte sich die Kommission ebenfalls mit alternativen Fördermassnahmen
im Onlinebereich auseinandergesetzt und aufgrund noch offener Fragen bei der
Verwaltung zusätzliche Abklärungen in Auftrag gegeben. Da diese Abklärungen noch im
Gange seien, könne sich die Kommission mit dem Massnahmenpaket erst im ersten
Quartal des Folgejahres erneut befassen. Die Kommission beschloss mit 14 zu 11
Stimmen, eine Bestimmung betreffend die Befreiung von Arbeitsgemeinschaften von
der Unternehmensabgabe für Radio und TV in einen zweiten Entwurf auszugliedern,
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damit sich der Nationalrat bereits in der Wintersession 2020 zu dieser Frage äussern
kann. 9

In der Wintersession 2020 verabschiedete das Parlament oppositionslos einen ersten
Teil des Bundesgesetzes über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien, der
lediglich vorsieht, Arbeitsgemeinschaften von der Abgabepflicht für Unternehmen zu
befreien. Aufgrund eines erfolgreichen Einzelantrags Wasserfallen (fdp, BE), der im
Nationalrat auf einstimmige Unterstützung stiess, wird die Gesetzesänderung nach
Verstreichen der Referendumsfrist rückwirkend auf den 1. Januar 2021 in Kraft treten.
Beide Räte stellten sich in der Schlussabstimmung einstimmig hinter den Entwurf. 10
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Erneut beriet die KVF-NR im Februar 2021 ausführlich über das umfangreiche
Massnahmenpaket zugunsten der Medien und damit verbunden auch über die
Schaffung des neuen Bundesgesetzes zur Förderung der Online-Medien (BFOM). Auch
eine Anpassung des Postgesetzes sowie des RTVG wurden thematisiert.
Die Kommission sprach sich vor der anstehenden nationalrätlichen Debatte im Rahmen
der Frühjahrssession 2021 für die Schaffung des BFOM aus. Wie bereits im Herbst 2020
der Nationalrat, stellte sich damit auch die Kommission gegen ihren zuvor gemachten
Antrag, das Paket zur Medienförderung aufzuteilen und das BFOM aus der Vorlage zu
streichen. Die Schaffung des BFOM soll also Bestandteil des Massnahmenpakets
bleiben. Eine Mehrheit der Kommission wollte für Online-Medien den maximalen Anteil
der Förderleistungen am anrechenbaren Umsatz bei 60 Prozent festlegen, weil die
Online-Medien längerfristig via Markt und nicht über Subventionen finanziert werden
müssten. Eine Kommissionsminderheit forderte allerdings, den Anteil bei 80 Prozent
des Umsatzes festzulegen, damit auch kleinere Medienanbieterinnen kostendeckend
Online-Inhalte produzieren können. Dass neue und kleinere Online-Medienhäuser
Unterstützung erhalten sollten, hiess die Kommission grundsätzlich gut: Mit 14 zu 10
Stimmen und 1 Enthaltung beantragte sie die Beibehaltung der sogenannten Holding-
Klausel im neuen Gesetz, mit der ein Ausgleich zwischen grossen Medienhäusern und
kleineren Medienanbietern geschaffen werden soll, um der fortschreitenden
Medienkonzentrierung entgegenzuwirken. Auch stimmte eine Mehrheit der KVF-NR mit
17 zu 7 Stimmen dafür, neu gegründete Online-Medienunternehmen in ihrer Startphase
stärker zu unterstützen.
Darüber hinaus empfahl die Kommission ihrem Rat bezüglich der mittels Postgesetz
geregelten indirekten Presseförderung dem Bundesrat zu folgen und zugunsten der
Mitgliedschafts- und Stiftungspresse zu entscheiden. Ferner wollte die Kommission im
RTVG einen Artikel aufnehmen, welcher eine Einschränkung von Online-Textbeiträgen
der SRG vorsieht. Zusätzlich soll allen Institutionen angeboten werden, bei Aus- und
Weiterbildungen finanzielle Unterstützung beanspruchen zu dürfen. Damit solle der
Medienmarkt kompetitiver gestaltet und das Medieninteresse der jüngeren Generation
gefördert werden.
Für die vorgeschlagenen Massnahmen und Änderungen sah die Kommission eine
Laufzeit von fünf Jahren vor. Den so ausgearbeiteten Entwurf hiess sie mit 13 zu 7
Stimmen bei 5 Enthaltungen gut und legte ihn dem Nationalrat vor. 11
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Nachdem die KVF-NR im Februar 2021 ein weiteres Mal zum Entwurf des
Massnahmenpakets zugunsten der Medien zusammengekommen war, beugte sich in
der Frühjahrssession 2021 der Nationalrat zur Detailberatung über das Dossier. Die
umfangreiche Debatte wurde wie bereits in vorangehenden Sitzungen in drei Blöcke
aufgeteilt: Der Erste betraf die durch das Postgesetz geregelte indirekte
Presseförderung, der zweite Block nahm sich Anpassungen betreffend das RTVG an und
im dritten Block schliesslich wurde über die Förderung von Online-Medien beraten. 

Tages- und Wochenzeitungen, welche ihre gedruckten Ausgaben von der Post austeilen
lassen, erhielten bis anhin eine Zustellermässigung in Höhe von CHF 30 Mio. Im ersten
Diskussionsblock betreffend die indirekte Presseförderung teilte der Nationalrat die
Ansicht des Ständerats, diesen Betrag auf CHF 50 Mio. zu erhöhen. Ebenso sollen für
Früh- und Sonntagszustellungen neu CHF 40 Mio. zur Verfügung stehen. Damit folgte
der Nationalrat auf Anraten seiner Kommission dem Entscheid des Ständerats, gemäss
dem Credo: «Jede Zeitung, die zur Leserin, zum Leser kommt, ist eine gute Zeitung»
(Aebischer, sp, BE). Auch die Gelder für die Stiftungs- und Mitgliedspresse sollen von
CHF 20 Mio. auf 30 Mio. erhöht werden, womit der Nationalrat der
Kommissionsminderheit und somit dem Beschluss des Ständerates folgte; dieser
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Entscheid fiel nach wiederholter Abstimmung mit 97 zu 96 Stimmen bei 2 Enthaltungen
sehr knapp aus. Die erneute Abstimmung war wegen eines Ordnungsantrags Regazzi
(mitte, TI) notwendig geworden, weil anscheinend einige Ratsmitglieder nicht auf die
erste Abstimmung vorbereitet gewesen waren und diese so verpasst hatten. Diverse
andere Minderheitenanträge sahen derweil vergeblich Anpassungen der ständerätlichen
Beschlüsse vor, wie etwa die Forderung zur Streichung der Bedingung, es müsse sich
um Abonnementszeitschriften handeln, damit die Unterstützung beansprucht werden
könne.

Viel zu reden gab im zweiten Block Artikel 26a des RTVG, denn dieser sah vor, der SRG
zusätzliche Einschränkungen im Online-Bereich aufzuerlegen, obschon Auflagen für die
SRG ursprünglich nur marginal hätten diskutiert werden sollen. Gefordert wurde,
Online-Beiträge des gebührenfinanzierten Radios und Fernsehens auf 1'000 Zeichen zu
beschränken. Zudem müsse bei Texten fortan ein zeitlicher und inhaltlicher
Sendungsbezug bestehen. Denn, so argumentierte Kommissionssprecher Kutter (mitte,
ZH) im Sinne der Kommissionsmehrheit, die SRG würde zunehmend in den schriftlichen
Bereich vordringen und dort die privaten Anbieter bedrängen. Diesem Argument
entgegnete Bundesrätin Sommaruga, dass Beschränkungen bereits in den neu
bestimmten Konzessionen ausgehandelt worden seien und die nun diskutierten
Bestimmungen auf einen Teil des Angebots abziele, der nicht in Konkurrenz mit
privaten Anbietern stehe und vom Publikum generell geschätzt würde (Kultur, Religion,
Bildung). Auch eine Kommissionsminderheit Pult (sp, GR) betonte, mehr
Einschränkungen würden dem Service public schaden. Letztlich folgte der Nationalrat
aber der Mehrheit seiner Kommission und stimmte mit 122 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen dafür, das Angebot und den Umfang der Onlinetextbeiträge der SRG zu
limitieren. Ausgenommen von den Beschränkungen wären Inhalte in rätoromanischer
Sprache. Gleichzeitig sprach sich der Nationalrat für die Förderung von Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für Journalistinnen und Journalisten aus. Präzisiert
wurden die Voraussetzungen für Unterstützungsgelder seitens des BAKOM durch einen
angenommenen Einzelantrag Aebischer (sp, BE). Keine Mehrheit fand ein Antrag der
Kommissionsmehrheit, jungen Erwachsenen Mediengutscheine in der Höhe von bis zu
CHF 100 zu schenken, damit diese quasi auf den Geschmack des Medienkonsums
kommen. Mit 97 zu 95 Stimmen bei 2 Enthaltungen lehnte der Nationalrat diese Idee
knapp ab.

Im dritten Block wurde über das eigentliche Kernanliegen des Pakets beraten, die
Förderung der Online-Medien. Einig waren sich alle, dass die Demokratie auf Medien
angewiesen sei und deren Vielfalt gross sein müsse. Nicht alle fanden aber, dass
staatlich unterstützte Online-Medien Sinn machen: Gregor Rutz (svp, ZH) beantragte die
Streichung der geplanten Hilfsgelder (CHF 30 Mio.), da die Vielfalt an Online-Medien
unerreicht sei und staatliche Unterstützung lediglich nicht-profitable Unternehmen
künstlich am Leben erhalten würde. Bundesrätin Sommaruga entgegnete, im Online-
Markt werde das Angebot massgeblich durch grosse ausländische Konzerne wie Google
oder Facebook bestimmt. Diese ausländischen Grosskonzerne würden sicher nie
darüber berichten, wenn in einer Schweizer Gemeinde ein Schulhaus gebaut werde,
weshalb es lokale Online-Angebote auch zukünftig brauche. In den folgenden
Detailabstimmungen sprach sich der Nationalrat für die Förderung aus: Der Antrag Rutz'
zur Streichung dieser Unterstützung wurde mit 109 zu 83 Stimmen bei 2 Enthaltungen
abgelehnt. Hier neu hinzugekommen ist der Beschluss des Nationalrats, eine Starthilfe
für neu gegründete Online-Medien zu schaffen (angenommen mit 106 zu 87 Stimmen
bei 2 Enthaltungen).
Eine Differenz zum Stände- und Bundesrat schuf der Nationalrat betreffend die Höhe
der Unterstützungsgelder für Online-Medien: Während erstere eine Unterstützung in
der maximalen Höhe von 80 Prozent des anrechenbaren Umsatzes der Unternehmen
vorsahen, beabsichtigte der Nationalrat diese Hilfe auf maximal 60 Prozent des
Umsatzes zu senken. Auch die Dauer der Unterstützung möchte der Nationalrat auf fünf
Jahre anstatt die vom Ständerat vorgesehenen zehn Jahre herabsetzen.

In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 111 zu 67 Stimmen bei 17 Enthaltungen
angenommen. Abgelehnt wurden die Massnahmen von einem Grossteil der SVP-
Fraktion sowie von Teilen der FDP.Liberalen und der GLP. Die neuen Bestimmungen
dürften frühestens 2023 und damit ein Jahr später als ursprünglich geplant in Kraft
treten. Zur Differenzbereinigung ging das Geschäft erneut an den Ständerat. 12
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Im Vorfeld zur Sondersession im Mai 2021 beriet die KVF-SR im April über die
Differenzen beim Massnahmenpaket zugunsten der Medien. Die ständerätliche
Kommission beantragte ihrem Rat einstimmig, die im März vom Nationalrat geforderten
Einschränkungen des Online-Angebotes der SRG wieder aus dem Entwurf zu streichen,
denn, so die Begründung der Kommission, mit den neuen Konzessionen seien der SRG
diesbezüglich bereits Einschränkungen auferlegt worden. Mit 10 zu 3 Stimmen
beantragte die Kommission ferner, die Abgabenanteile für sogenannte
abgabenanteilberechtigte TV- und Radioveranstalter bei mindestens acht Prozent
festzulegen; der Nationalrat hatte sich für sechs Prozent ausgesprochen. Betreffend die
finanzielle Unterstützung für journalistische Aus- und Weiterbildung schlug die KVF-SR
mit 6 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen vor, dass nur Institutionen von
Unterstützungsleistungen profitieren sollen, deren Diplome und Zertifikate anerkannt
und dem Niveau der Tertiärstufe B entsprechen würden. Einig mit dem Bundesrat war
sich die Kommissionsmehrheit, Beiträge für Online-Medien-Förderung bei 80 Prozent
des von den Unternehmen generierten Umsatzes festzulegen. Eine
Kommissionsminderheit wollte den Ansatz auf 70 Prozent reduzieren. Ohne
Gegenstimme einigte sich die Kommission schliesslich auf die Geltungsdauer der
Medienförderung: Hier hielt sie an der im Juni 2020 vom Ständerat besprochenen
Version fest, welche eine Laufzeit von zehn Jahren vorsah; im Nationalrat wurde eine
Dauer von lediglich fünf Jahren gefordert. 13
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Am 1. Juni beriet der Ständerat die Differenzen zum Nationalrat beim
«Massnahmenpaket zugunsten der Medien». Zu Beginn der Sitzung kamen die
Einschränkungen zur Sprache, welche der Nationalrat der SRG im Online-Angebot
auferlegen wollte. Sowohl Kommissionssprecher KVF-SR Engler (mitte, GR) als auch
Bundesrätin Sommaruga empfahlen dem Rat, diese abzulehnen. Das bereits mehrfach
aufgeführte Argument, solche Einschränkungen würden bereits mittels Konzessionen
geregelt und seien daher im Gesetz überflüssig, kam hier erneut zu tragen und
vermochte den Ständerat zu überzeugen. Er folgte somit seiner Kommission und der
Bundesrätin, die Differenz blieb bestehen.
Eine weitere Differenz blieb bestehen, indem der Ständerat seiner Kommission folgend
darauf beharrte, die Höhe der Gebührenanteile für konzessionierte TV- und
Radioveranstalter bei acht Prozent festzulegen, während der Nationalrat hier sechs bis
acht Prozent gefordert hatte.
Etwas nähergerückt ist eine Lösung bezüglich der Frage nach der Unterstützung von
Aus- und Weiterbildungsangeboten für Journalistinnen und Journalisten. Hier
entschied sich der Ständerat für den Kompromissvorschlag der Kommissionsmehrheit,
all jene Angebote zu unterstützen, welche einem akademischen Abschluss entsprächen
und branchenweit anerkannt seien. Auch Sommaruga unterstützte den Vorschlag:
Wichtig sei das Resultat und die Qualität der Ausbildung, nicht der Ort. Wie vom
Nationalrat gefordert können somit alle Ausbildungsstätten, also etwa auch
verlagsabhängige, von Geldern profitieren. Neu hinzugekommen vom Ständerat war,
dass die Ausbildung der Tertiärstufe B entsprechen müsse.
Als die Online-Medien zur Sprache kamen, entwickelte sich die Beratung zu einer
Grundsatzdebatte. Ruedi Noser (fdp, ZH) fragte, was denn das überhaupt sei, ein
«Online-Medium». Egal ob Print, Radio, Fernsehen oder eben online, es sei doch heute
alles dasselbe, denn Inhalte würden stets von Redaktionen produziert und dabei spiele
es keine Rolle, ob eine Redaktion nun Online-Inhalte oder Print-Inhalte schreibe,
bedient würden alle Kanäle. Noser sah also den Sinn in einer separaten Förderung nicht
und beantragte, die Online-Hilfe gleich ganz aus dem Paket zu streichen, auch aus
Angst, bei einem Referendum gegen das Paket könnte sich dieser Punkt als
Schwachstelle erweisen. Mehrere Ratsmitglieder und schliesslich Bundesrätin
Sommaruga widersprachen Nosers Argumentation. Sommaruga verwies darauf, dass ja
auch Radio und Fernsehen via das separate RTVG geregelt seien. Die Notwendigkeit der
Online-Medien-Förderung erklärte sie ferner damit, dass eine Zeitung beispielsweise
für abonnierte Printausgaben von der Zustellermässigung profitieren könne, nicht aber
Unterstützung erhalte, wenn jemand das Angebot nur digital abonniert habe. Es
brauche also beides, damit die Medienförderung ganzheitlich funktioniere, auch, weil
es Angebote gebe, die rein digital seien. Schliesslich lehnte der Ständerat Nosers
Einwand mit 28 zu 16 Stimmen ab und stimmte einem auch von Sommaruga
unterstützten Minderheitenantrag zu, der vorsah, die Onlinemedien mit 70 Prozent
ihres anrechenbaren Umsatzes zu unterstützen. Hier kam der Ständerat, welcher
ursprünglich 80 Prozent forderte, den vom Nationalrat geforderten 60 Prozent
entgegen. Allerdings erachtete der Ständerat die vom Nationalrat geforderte
Unterstützungsdauer von fünf Jahren als zu kurz und beharrte auf einer Dauer von zehn
Jahren. Zudem wollte der Ständerat nicht, dass auch Startups von Hilfsangeboten
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profitieren können, wie dies der Nationalrat in der Frühjahressession gefordert hatte,
sondern nur bestehende Angebote Unterstützung erhalten sollen. Damit ging das
Geschäft zurück an den Nationalrat. 14

Mit den verbleibenden Differenzen gelangte das «Massnahmenpaket zugunsten der
Medien» zurück in den Nationalrat. Auch weiterhin möchte dieser das Online-Angebot
der SRG stärker einschränken, da er dadurch die Chancengleichheit zwischen der SRG
und privaten Anbietern gefördert sah. Einen Minderheitenantrag Pult (sp, GR) der KVF-
NR, diese Restriktion zu streichen und damit dem Ständerat zu folgen, scheiterte. Mit
115 zu 81 Stimmen hielt der Nationalrat an seiner Variante fes. Auch hielt der Nationalrat
an seinem Entwurf fest, die Höhe des Gebührenanteils für konzessionierte Radio- und
TV-Veranstalter als Bandbreite zwischen 6 und 8 Prozent anzusetzen. Der Ständerat
wollte diese auf mindestens 8 Prozent festlegen.
Obwohl die Kommissionsmehrheit dem Nationalrat empfahl, bezüglich der
Förderungsdauer dem Kompromiss des Ständerats von sieben Jahren zuzustimmen –
der Bundesrat hatte ursprünglich eine Dauer von zehn Jahren vorgesehen –, beharrte
die grosse Kammer mit 99 zu 96 Stimmen auf der von ihr vorgesehenen
Förderungsdauer von fünf Jahren. Damit folgte sie der Kommissionsminderheit Christ
(glp, BS). Ferner hielt der Nationalrat entgegen dem vom Ständerat gemachten
Vorschlag, die Höhe der Finanzierung auf 70 Prozent des Unternehmensumsatzes
festzulegen, an seinen 60 Prozent fest.
Weiterhin bestand der Nationalrat auf seinen Vorschlag, wonach auch Startups von den
Fördergeldern profitieren können sollen. Dadurch sollen gezielt neue Projekte
gefördert und die Medienvielfalt gestärkt werden können. Mit 138 zu 54 Stimmen bei 4
Enthaltungen stimmte der Nationalrat den Empfehlungen der Kommissionsmehrheit zu.
Die Differenz zum Ständerat, welcher eine Streichung dieser Startuphilfe empfahl,
konnte somit nicht getilgt werden. 

An anderen Stellen konnten schliesslich Differenzen abgebaut werden, sodass die
Möglichkeit auf Einigung zumindest etwas näher rückte. Der Nationalrat unterstützte
die Anpassung eines Artikels, welcher sicherstellen sollte, dass finanzielle Mittel nicht
ins Ausland abfliessen. So soll es für ein Unternehmen oder eine Nachrichtenagentur
zwar möglich sein, Geschäftsverbindungen ins Ausland zu unterhalten, etwa um eine
seriöse Auslandberichterstattung sicherzustellen, allerdings sollen über die Zeitspanne,
während der ein Unternehmen finanzielle Unterstützung erhält, keine Dividenden
ausgeschüttet werden können. Der Nationalrat stimmte hier dem Vorschlag des
Ständerats mit 113 zu 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu.
Betreffend die journalistischen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zeigte der
Nationalrat Zugeständnisse an den Ständerat und unterstützte, dass die Zertifikate
landesweit von der Branche anerkannt werden müssen. Er wollte jedoch entgegen dem
Vorschlag der kleinen Kammer auf die Bedingung verzichten, dass die Zertifikate dem
tertiären Bildungsniveau entsprechen müssen. 15
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Ein letztes Mal ging das «Massnahmenpaket zugunsten der Medien» zur
Differenzbereinigung zurück in den Ständerat. Sollte danach im Nationalrat keine
Einigung erzielt werden, würde das Geschäft in eine Einigungskonferenz gelangen. Und
die Zeichen deuteten eindeutig auf letzteres hin: Weiterhin hielt der Ständerat
einstimmig an seiner Position fest, den Onlinebereich der SRG nicht weiter
einzuschränken. Damit folgte er den Empfehlungen seiner Kommission und der
Bundesrätin Sommaruga erneut, welche wiederholten, dies sei eine Sache der
Konzessionen und nicht dieses Medienpakets. Fest hielt der Ständerat auch an der
Höhe des Abgabenanteils für die privaten Radio- und Fernsehsender von mindestens 8
Prozent. Der Nationalrat forderte hier ein Abgabenanteil von 6 bis 8 Prozent.
Sommaruga hielt hierzu fest, dass man sich immerhin in beiden Räten einig sei, dass
der Gebührenanteil erhöht werden sollte (seit 2016 beträgt dieser 4 bis 6 Prozent,
wobei er sich bei 6 Prozent eingependelt hatte). 

Einen Kompromissvorschlag machte der Ständerat betreffend Dauer und Höhe der
Unterstützungsgelder: Er stimmte dafür, die Dauer der Finanzierung auf 7 Jahre
festzulegen und somit nicht auf die wie von ihm bisher gewünschten 10 Jahre,
respektive die vom Nationalrat veranschlagten 5 Jahre. Eine erste Evaluation der
Förderungen solle dadurch nach vier Jahren erfolgen und nicht nach drei Jahren, wie
dies der Nationalrat wünschte. Im Gegenzug lenkte der Ständerat bezüglich der Höhe
der Unterstützungsgelder ein: Er akzeptierte die vom Nationalrat gewünschten 60
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Prozent und wich so von seinen 70 Prozent ab. Einigung gab es betreffend die Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für Medienschaffende. Hier folgte der Ständerat dem
Vorschlag des Nationalrats, dass vom Medienpaket finanziell unterstützte
Ausbildungsplätze landesweit branchenintern anerkannt sein müssen, wobei er die
Bedingung fallen lies, dass die ausgestellten Zertifikate dem tertiären Bildungsniveau zu
entsprechen hätten. Auch der anfänglich von ihm abgelehnten Start-Up-Förderung
stimmte der Ständerat in dieser Sitzung zu und entschied so im Sinne des
Nationalrats. 16

Ein letztes Mal vor dem Einsetzen einer allfälligen Einigungskonferenz beriet der
Nationalrat in der Differenzbereinigung über das «Massnahmenpaket zugunsten der
Medien».  Nach langem Hin- und Her zwischen den beiden Kammern lenkte der
Nationalrat schliesslich ein und schloss sich der Ansicht des Ständerats an, der SRG im
Onlinebereich keine weiteren Einschränkungen aufzuerlegen. Eine Minderheit Rutz
(svp, ZH) versuchte vergeblich, den Nationalrat dazu zu bringen, an den
Einschränkungen festzuhalten. Mit  121 zu 65 Stimmen bei 5 Enthaltungen stimmte der
Nationalrat dem Entwurf des Ständerats in diesem Punkt zu. Ebenfalls eine Einigung
konnte bezüglich der Dauer und Evaluation der Medienfinanzierung erzielt werden: Mit
114 zu 71 Stimmen bei 6 Enthaltungen stimmte der Nationalrat dem
Kompromissvorschlag des Ständerats zu. Damit wurde die Dauer auf 7 Jahre festgelegt
und eine Evaluation der Förderungswirkung auf die Unternehmen muss somit nach 4
Jahren vorgenommen werden.

Eine Differenz vermochte schliesslich auch diese Sitzung nicht zu tilgen: Die
nationalrätliche Kommission empfahl ihrem Rat – allerdings bei 10 Enthaltungen –,
betreffend der Höhe des Gebührenanteils für konzessionierte Radio- und TV-
Veranstalter an den 6 bis 8 Prozent festzuhalten und nicht dem Entwurf des Ständerats,
welcher mindestens 8 Prozent forderte, zuzustimmen. Die KVF-NR, so
Kommissionssprecher Kutter (mitte, ZH), wolle damit erwirken, dass die
Gebührenanteile nach oben begrenzt werden und «Ungleichheiten zwischen den
konzessionierten und den nichtkonzessionierten privaten Anbietern» vermieden
werden können. Der Nationalrat folgte dieser Argumentation, womit das Geschäft in die
Einigungskonferenz ging. 17
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Le Conseil National et le Conseil des États n'ayant pu trouver de terrain d'entente sur
un aspect du paquet d'aide aux médias à la suite de la procédure d'élimination des
divergences, une conférence de conciliation a été instituée. Alors que la chambre du
peuple souhaitait attribuer 6 à 8 pour cent du produit de la redevance radio-télévision
aux diffuseurs privés au bénéfice d'une concession, son homologue des cantons
proposait elle de fixer ce taux à «au moins 8 pour cent». Une contre-proposition a été
soumise à la conférence de conciliation, ôtant le «au moins» de la proposition du
Conseil des États afin d'empêcher la quote-part de dépasser 8 pour cent. Le conseiller
national Frédéric Borloz (plr, VD), s'exprimant au nom de la CTT-CN, précisait qu'une
seconde contre-proposition n'avait pas été retenue. D'après celle-ci, ce sont 6 à 9 pour
cent de la quote-part qui auraient été attribués aux diffuseurs d'informations privés. 
Par 17 voix contre 9 et aucune abstention, la conférence de conciliation a adopté la
proposition émanant du National, c'est-à-dire un taux de 6 à 8 pour cent. Elle a été
suivie par les deux chambres. Le Conseil National s'est prononcé par 130 voix contre 46
(1 abstention) en faveur de la proposition, le Conseil des États par 31 voix contre 6 (2
abstentions). 
L'élimination de cette dernière divergence a permis de soumettre le train de mesures
en faveur des médias au vote final. La loi a été acceptée par la chambre basse par 115
voix contre 75 et 6 abstentions, tandis que le sénat s'est montré favorable au projet par
28 voix contre 10 et 6 abstentions. Alors que le groupe UDC a presque unanimement
refusé l'objet – seul Thomas Minder (indépendant, SH) l'a accepté, tandis que Marco
Chiesa (udc, TI), Werner Salzmann (udc, BE) et Jakob Stark (udc, TG) se sont abstenus –
d'autres réfractaires émergeaient des rangs du PLR, des Vert'libéraux et du groupe du
Centre. Les opposant.e.s ont déjà signifié leur intention de lancer un référendum. 18
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Dans le cadre de la modification du code de procédure civile pour une meilleure
pratique et application du droit, le Conseil des États traitait notamment de la
proposition de sa commission des affaires juridiques (CAJ-CE) d'une modification de
l'article 266, relatif aux mesures provisionnelles à l'encontre des médias périodiques.
Peu connues du grand public, les mesures provisionnelles sont des outils d'urgence
donnant à la justice la possibilité d'interdire provisoirement la publication d'un article
ou d'un reportage nuisant à la réputation d'un tiers sur demande de celui-ci. Selon le
code de procédure civile, l'utilisation des mesures provisionnelles est justifiée lorsque
des critères stricts sont remplis, ceci afin de protéger la liberté d'expression et la
liberté de la presse. L'un de trois critères principal stipule que le possible préjudice
causé par la publication de l'article doit être «particulièrement grave». Par 8 voix
contre 2 et 2 abstentions, la CAJ-CE souhaitait supprimer l'adverbe
«particulièrement». 
Une minorité composée de Carlo Sommaruga (ps, GE) et Christian Levrat (ps, FR)
s'opposait  à la proposition de la commission, arguant qu'il n'existe pas de besoin d'agir
à l'heure actuelle. En effet, ni la doctrine juridique, ni la jurisprudence n'ont à un
moment ou à un autre laissé entendre qu'un changement serait nécessaire, plaidait
Sommaruga à la tribune, ajoutant qu'aucune intervention parlementaire pour une
modification ou une clarification des mesures provisionnelles n'a été déposée depuis
l'entrée en vigueur de l'article 266 du code de procédure civile en 2011. Les deux
sénateurs socialistes regrettaient également l'absence de procédure de consultation
concernant cette modification en particulier, empêchant ainsi la participation formelle
des médias à ce débat qui les concernent au plus haut point. Si la modification semblait
minime au premier abord, le passage d'un «préjudice particulièrement grave» à un
«préjudice grave» pour justifier l'interdiction provisoire de parution d'un contenu
journalistique faisait craindre une forme de censure médiatique dans le milieu de la
presse. Alors que le sénateur Thomas Hefti (plr, GL), à l'origine de la proposition,
souhaitait ainsi protéger les citoyennes et citoyens lambdas d'abus médiatiques, les
opposant.e.s soulignaient que les mesures provisionnelles sont aujourd'hui
principalement utilisées par des personnes au bénéfice d'importants moyens
financiers, qui souhaitent avant tout protéger leur image. Cependant, cette image du
«pauvre journaliste qui fait face à l'oligarque russe» ne plaisait pas à Beat Rieder
(centre, VS). Le haut-valaisan rappelait que «des grands groupes de presse, flanqués de
services juridiques bien dotés, dominent la scène médiatique» aujourd'hui. 
Alors que le Conseil fédéral recommandait de suivre la minorité, les sénatrices et
sénateurs se sont prononcés par 30 voix contre 12 et une abstention pour la
proposition de la commission. Les représentantes et représentants des cantons
considéraient ainsi que les critères à remplir pour bénéficier des mesures
provisionnelles restaient assez stricts pour garantir l'efficacité du travail des médias
tout en accordant une meilleure protection de la personnalité à la population. 
Cette décision a fait couler beaucoup d'encre dans la presse, qui s'est montrée très
critique vis-à-vis du Conseil des États. «La Liberté» reprochait notamment aux
parlementaires de s'être mués en «apprentis sorcier». «Incapables d'avancer un seul
exemple où l'adverbe honni aurait permis une publication dommageable», ils auraient
«bâclé leur travail» et bafoué l'appellation de «chambre de réflexion» fréquemment
attribuée à la petite chambre. Des échos similaires se sont fait entendre dans tout le
monde suisse de la presse, qui espère désormais que le Conseil National déjuge son
homologue des États. 19
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En confirmant le vote du Conseil national, la décision du Conseil des États d'assouplir
les exigences pour faire recours aux mesures provisionnelles a encore fait couler de
l'encre dans la presse. Pour rappel, les mesures provisionnelles peuvent être utilisées
afin d'empêcher provisoirement la publication d'un article entachant l'image d'une
tierce personne. La modification entérinée par la chambre haute s'inscrit dans le cadre
de la révision du code de procédure civile. Elle a été dénoncée par la gauche et les
médias, pour qui il s'agit d'une attaque à la liberté de la presse. L'association Médias
Suisses a relevé que l'actualité illustre à quel point il est important de disposer de
médias libres, mentionnant notamment la propagande russe sur la guerre en Ukraine et
la révélation des «Suisse secrets». Cette affaire a déclenché une polémique puisque la
presse suisse n'y a pas pris part, entravée par la loi sur les banques (LB). Les
circonstances actuelles ont ainsi poussé le secrétaire général de Reporters sans
frontières Suisse à déclarer qu'un «vent défavorable aux médias souffle sur le
parlement». Il a de plus mentionné la régression de la Suisse dans le classement
mondial de la liberté de la presse. En 2022, la Suisse figure au quatorzième rang de ce
classement, en recul de quatre places par rapport à l'année précédente. Pour le
conseiller national vaudois Raphaël Mahaim (verts), cette évolution est
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«préoccupante». En particulier, la modification du code de procédure équivaut selon
lui à un «passage en force», car elle est apparue lors des débats en commission, et n'a
donc pas été mise en consultation auprès des milieux concernés avant son adoption. 20

Radio und Fernsehen

Ein wesentlicher Teil der anstehenden Teilrevision des Radio- und Fernsehgesetzes
betrifft die Ablösung des heutigen Gebührensystems für den Radio- und
Fernsehempfang durch eine geräteunabhängige Abgabe. Da der Ständerat als Zweitrat
die entsprechende Kommissionsmotion erst 2011 überwies, musste die im selben Jahr
geplante Vernehmlassung um ein Jahr verschoben werden. 21
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Nach einer im Vorjahr durchgeführten Vernehmlassung präsentierte die
Landesregierung dem Parlament im Mai des aktuellen Jahres eine Botschaft zur
Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG). Der Bundesrat
optierte gemäss Auftrag des Parlaments und in Erfüllung einer Motion der Kommission
für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF-NR) für eine generelle
Abgabepflicht für Radio und Fernsehen, welche die in der Vergangenheit mehrfach in
Kritik geratene, geräteabhängige Billag-Empfangsgebühr ablösen soll. Trotz Kritik von
einigen gewichtigen Vernehmlassern hielt der Bundesrat somit an dem in seiner
ursprünglichen Vorlage enthaltenen Vorschlag fest, kaum Möglichkeiten zur
Abgabebefreiung vorzusehen. Für ein „Opting out“ für Personen mit bewusstem
Verzicht auf Radio- und Fernsehkonsum hatten sich in der Vernehmlassung unter
anderem die Piratenpartei, Economiesuisse und mit dem Aargau, Genf und Schwyz drei
Kantone ausgesprochen. Die Mehrheit der Vernehmlasser, darunter alle Kantone mit
Ausnahme des Kantons Zürich sowie unter anderem die WEKO, Billag und die
stellungnehmenden Parteien ohne die SVP und die FDP, hatte sich jedoch im Grunde
hinter einen Systemwechsel gestellt und den Entwurf begrüsst. Von der neuen
Abgaberegelung ausgenommen werden sollen laut Vorlage des Bundesrats wie bisher
Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL) der AHV und IV, wobei eine neue Regelung die
rückwirkende Befreiung ab Leistungsbezug einführen will. Ebenfalls neu sollen
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von unter CHF 500'000 von der Abgabe befreit
werden. Nach aktuellem Stand hätten aufgrund letzterer Bestimmung 70% der in der
Schweiz angesiedelten Unternehmen keine Abgabe zu entrichten. Ob und inwiefern
Unternehmen überhaupt abgabepflichtig sein sollen, wurde in der Vernehmlassung
äusserst kontrovers diskutiert. Während der festgesetzte Grenzwert einigen
Vernehmlassern zu hoch angesetzt war, fanden ihn andere zu tief und wieder andere
schlugen neue Kriterien zur Bestimmung der Abgabepflicht vor. In seiner Botschaft zum
Entwurf vertrat der Bundesrat nach wie vor den ursprünglich genannten Grenzwert, der
jedoch in einem weiteren Schritt auf Verordnungsstufe festgelegt werden muss. Die
Vorlage sieht weiter vor, für die Eintreibung der Abgaben natürlicher Personen eine
nach Kriterien des öffentlichen Beschaffungsrechts ausgewählte private
Erhebungsstelle zu beauftragen, welche die Haushaltsdaten von den
Einwohnerregistern der Kantone und Gemeinden bezieht. Die Eidgenössische
Steuerverwaltung (ESTV) soll die Abgabe der Unternehmen direkt im Rahmen der
Mehrwertsteuererhebungen einziehen. Betreffend Letzterem präsentierte die
Regierung in der Vernehmlassung zwei Varianten. Die Abgabeerhebung via ESTV wurde
von der Mehrheit der Stellungnehmenden als effizienter und kostengünstiger eingestuft
als ein alternativ möglicher Einzug über die private Erhebungsstelle, welche die Daten
der Unternehmen über die ESTV bezogen hätte. Als Gründe für den Systemwechsel gibt
der Bundesrat in erster Linie die technologische Entwicklung, welche den Empfang von
Radio und Fernsehen auf neuen Geräten ermöglicht, sowie den durch das aktuelle
System verursachten hohen administrativen Aufwand an. Aus finanzieller Perspektive
soll die neue Regelung keine zusätzlichen Erträge generieren, was tendenziell zu einer
tieferen Abgabe pro Haushalt führen würde, so die entsprechenden Ausführungen in
der Botschaft. Weiter präsentiert der Bundesrat in seinem Entwurf den Vorschlag einer
Flexibilisierung der Gebührenanteile für private Radio- und Fernsehveranstalter
zwischen 3 und 5%. Der bisherige, fixe Prozentsatz von 4% hatte beim
Gebührensplitting zur Anhäufung von Überschüssen geführt, was mit einem variablen
Gebührenanteil vermieden werden soll. Wegen entgegengesetzter Ansichten der
Vernehmlasser beschloss der Bundesrat, bei seinem ursprünglichen Vorschlag zu
bleiben. Die Vorlage, welche 2014 dem Parlament zur Behandlung vorgelegt wird,
enthält darüber hinaus Bestimmungen zu Kompetenzregelungen,
Konzessionsvoraussetzungen sowie weitere Regelungen für die privaten Radio- und
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Fernsehveranstalter. 22

Beinahe sieben Stunden dauerte die Debatte zur Änderung des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG), welche der Nationalrat in der Frühjahrssession als Erstrat
führte und die in erster Linie zum Ziel hatte, die geräteabhängige Gebühr für Radio und
Fernsehen durch ein geräteunabhängiges System zu ersetzen. Zuerst hatte die grosse
Kammer über einen Nichteintretensantrag einer Minderheit der KVF-NR, angeführt
durch Natalie Rickli (svp, ZH) zu befinden. Diese argumentierte, die generelle
Abgabepflicht käme einer Mediensteuer gleich und zusätzliche Steuern könnten
lediglich über den Verfassungsweg eingeführt werden. Mit 119 zu 68 Stimmen lehnte der
Nationalrat dieses Begehren schliesslich ab, womit die Mehrheit der grossen Kammer
zum Ausdruck brachte, dass es sich ihrer Ansicht nach im vorliegenden Fall um eine
Abgabe handle, was ebenfalls den Schlussfolgerungen eines 2010 erschienenen
juristischen Gutachtens entsprach. Als einzige Fraktion stellte sich die SVP geschlossen
gegen Eintreten auf die Vorlage. Die FDP-Liberale Fraktion war in der Eintretensfrage
"ziemlich exakt geteilter Meinung", wie Gabi Huber (fdp, UR) als Fraktionssprecherin
bemerkte. Alle anderen Fraktionen lehnten den Minderheitsantrag bei vereinzelten
Enthaltungen geschlossen ab. Ebenfalls mit ähnlichen Mehrheiten abgelehnt wurde ein
Rückweisungsantrag einer beinahe identischen Kommissionsminderheit und zwar mit
den Aufträgen, zuerst eine Botschaft über den verfassungsmässigen Leistungsauftrag
der SRG vorzulegen und das Volk zur Einführung einer Mediensteuer zu befragen.
Ferner verlangte ein Einzelantrag Grossen (glp, BE) die Rückweisung des Geschäfts, um
eine Vorlage auszuarbeiten, welche eine Finanzierung über den Bundeshaushalt
vorsähe, womit sich eine private Inkassostelle erübrigen würde. Auch dieser Antrag
wurde relativ deutlich abgelehnt, fand nebst der SVP-Fraktion und einer qualifizierten
FDP-Minderheit jedoch auch Unterstützung bei einer geeinten GLP-Fraktion. In der
Detailberatung stellten mehrheitlich SVP-dominierte aber auch links-grüne oder gar
gemischte Kommissionsminderheiten zahlreiche Anträge, die jedoch fast ausnahmslos
chancenlos blieben. Die Kommissionsmehrheit konnte sich mit ihren
Änderungsanträgen auch erfolgreich gegen einen Minderheitsantrag Hurter (svp, SH)
durchsetzen, als es darum ging, die Gebührenanteile für private Radio- und
Fernsehveranstalter auf eine Spannbreite von 4-5% zu erhöhen. Ebenfalls obsiegte sie
gegen eine Minderheit Huber (fdp, UR), welche die Aufteilung der Gelder zwischen
Radio und Fernsehen analog Bundesrat nicht auf ein bestimmtes Verhältnis (36% zu
64%) festsetzen wollte. Als beinahe einziger Minderheitsantrag erfolgreich war ein von
Kurt Fluri (fdp, SO), Olivier Français (fdp, VD) und Gabi Huber (fdp, UR) getragener
Kompromissvorschlag für ein eingeschränktes Opting out: Bis fünf Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes sollen sich Haushalte ohne Empfangsmöglichkeiten von der
Abgabe befreien können. Weder die Allianz aus Grünen und SVP, welche sich für eine
generelle Befreiungsmöglichkeit einsetzte, noch die Kommissionsmehrheit, die analog
Bundesrat kaum Möglichkeiten für ein Opting-Out schaffen wollte, konnten
entsprechende Mehrheiten finden. Der zweite und letzte, durch eine marginale
Mehrheit von einer Stimme angenommene Minderheitsantrag, eingebracht durch
Christian Wasserfallen (fdp, BE), verhinderte den Ausbau der Regionaljournale der SRG,
damit diese den privaten Anbietern keine Konkurrenz machen. Ein bedeutender
Streitpunkt zeigte sich in der Frage, ob Unternehmen mit einem Mindestumsatz von
CHF 50'000 ebenfalls generell eine Abgabe zu entrichten hätten. Zwei Einzelanträge
Grossen (glp, BE) und Schilliger (fdp, LU), welche Unternehmen ganz von der
Abgabepflicht befreien wollten, wurden mit 92 zu 92 Stimmen bei zwei Enthaltungen
lediglich durch Stichentscheid des Präsidenten Lustenberger (cvp, LU) abgelehnt.
Gegen die Abgabepflicht für Unternehmen stellten sich die Fraktionen der GLP, BDP,
und SVP und die Mehrheit der FDP-Liberalen sowie einzelne CVP/EVP-
Fraktionsmitglieder. Im Unterschied zu der fixen, durch Privathaushalte zu
entrichtenden Abgabe sieht die bundesrätliche Fassung vor, die Höhe der Abgabe für
Unternehmen nach deren Umsatz zu bestimmen. In dieser Form verabschiedete der
Nationalrat, unter Opposition der GLP- und SVP-Fraktionen sowie einer starken FDP-
Minderheit, den Entwurf an den Ständerat, welcher das Geschäft in der Sommersession
als Zweitrat behandelte. 23
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In der Differenzbereinigung im September schaffte der Nationalrat als Erstrat bereits
alle bis auf eine der bestehenden Differenzen bei der RTVG-Revision aus der Welt:
Einer Minderheit Lehmann (cvp, BS) folgend schloss er sich gegen die Fraktionen der
BDP und SVP sowie einer qualifizierten FDP-Minderheit dem ständerätlichen Vorschlag
zur Erhöhung der Abgabenanteile an private Veranstalter an. Oppositionslos beschloss
die grosse Kammer, dem Ständerat folgend, auf eine Fixierung der Abgabenanteile für
Radio und Fernsehen zu verzichten. Entgegen einer starken Kommissionsminderheit
Rickli (svp, ZH) schloss sich der Nationalrat mit knappen 98 zu 90 Stimmen bei zwei
Enthaltungen ebenfalls dem ständerätlichen Vorschlag an, dass die Überschüsse aus
den Gebührenanteilen nicht an die Gebührenzahlenden zurückzuerstatten seien.
Erfolgreich beharrte der Nationalrat entgegen einer breiten Kommissionsminderheit
aus Mitte-Links auf der Möglichkeit eines fünfjährigen Opting-outs für Personen ohne
Empfangsgerät. Nachdem der Nationalrat sich in insgesamt fünf Differenzen dem
Ständerat angeschlossen hatte, beschloss die kleine Kammer, in dieser letzten Differenz
auf die Version des Nationalrats umzuschwenken. So konnte die Gesetzesvorlage noch
in der Herbstsession verabschiedet werden. Im Nationalrat stellten sich die Fraktionen
der GLP und SVP mit einer Mehrheit der FDP/Liberalen-Fraktion gegen die Vorlage,
womit diese mit 109 zu 85 Stimmen verabschiedet wurde. Etwas klarer waren die
Mehrheitsverhältnisse im Ständerat, wo mit 28 zu 14 Stimmen zwei Drittel der
Kantonsvertreter die Vorlage befürworteten. 24
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Sogleich nach der parlamentarischen Verabschiedung kündigte der Schweizerische
Gewerbeverband (SGV) das Referendum gegen die RTVG-Vorlage an. Der Verband
stellte sich gegen die doppelte finanzielle Belastung der Unternehmer, welche die
Abgabe künftig sowohl als Bürger wie auch als Unternehmen zu entrichten hätten. Dies,
sofern sie mit ihrem Unternehmen einen Jahresumsatz von über CHF 500'000
generieren, wobei der Umsatz die Höhe der Abgabe bestimmt, die der Bundesrat in
sechs Tarifkategorien festzulegen gedenkt. In seiner Botschaft zur RTVG-Revision hatte
der Bundesrat mit Rückgriff auf die Mehrwertsteuerstatistik 2010 festgehalten, dass bei
Definition des Mindestumsatzes bei einer halben Million weniger als 30% aller
Unternehmen abgabepflichtig wären. Für einen Drittel aller abgabepflichtigen
Unternehmen (Jahresumsatz CHF 500'000 bis 1 Mio.) würde die Abgabe ähnlich bis
gleich hoch ausfallen wie diejenige der Privathaushalte. Die 327 in der Schweiz
registrierten Unternehmen, die mit einem Jahresumsatz von über CHF 1 Mrd. in die
höchste Tarifstufe eingeteilt würden, hätten pro Jahr eine Abgabe in der Höhe von CHF
39'000 zu entrichten. Gemäss bundesrätlicher Botschaft hätten über 80% aller
abgabepflichtigen Unternehmen jedoch nicht mit einer Abgabe über einem Betrag von
CHF 1'000 zu rechnen. Mitte Dezember gab der SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler
bekannt, dass das Komitee "Nein zur Billag-Mediensteuer" bereits weit über die nötigen
50'000 Unterschriften sammeln konnte. Die Referendumsfrist endet am 15. Januar
2015. 25
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Mitte Januar 2015 deponierte der Gewerbeverband (SGV) sein Referendum gegen die
RTVG-Vorlage mit 91'990 Unterschriften bei der Bundeskanzlei, wovon deren 91'308
gültig waren und womit die erforderliche Anzahl Unterschriften (50'000) für das
Zustandekommen eines Referendums bei Weitem übertroffen wurde. Der SGV störte
sich nicht primär an der Einführung einer generellen Abgabe für alle Haushalte, sondern
vielmehr an der "Zwangsabgabe" für Unternehmen, wie der Direktor des SGV, Hans-
Ulrich Bigler, vor den Medien zu Protokoll gab. Sogleich meldete sich das
Befürworterkomitee unter der Führung der CVP zu Wort, mit dem Ziel, die Einwände
des SGV zu relativieren. 75% aller Unternehmen hätten aufgrund ihres geringen
Jahresumsatzes (CHF 500'000 oder weniger) keine Abgabe zu entrichten und weitere
9% der Unternehmen hätten mit der neuen Gesetzgebung geringere Zahlungen zu
leisten. 26
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Der Abstimmungskampf zur RTVG-Vorlage wurde von Beginn an kontrovers geführt und
von den Medien in einer Ausführlichkeit begleitet, die im Vergleich zu den anderen zur
Abstimmung stehenden Vorlagen beispiellos blieb. Dabei liess sich nicht verhindern,
dass die Debatte nicht nur eine technische und die Umstellungen im Gebührensystem
betreffende blieb, sondern gemäss Medien eher in eine Grundsatzdebatte zum Service
public und zur Rolle der SRG mündete. Rückblickend ist jedoch auch dieser Beschrieb
des Abstimmungskampfes nicht ganz zutreffend, denn die Debatte enthielt wenig
Substanz und dafür umso mehr Polemik.
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Bereits Mitte Februar und somit gut vier Monate vor dem angesetzten
Abstimmungstermin, dem 14. Juni 2015, war der Direktor des Gewerbeverbandes (SGV)
und Referendumsergreifer – gemäss dem Blick – "stinksauer". In einem Brief warf er
der SRG vor, dass diese ihre redaktionelle Neutralität nicht wahre und "völlig einseitig"
und "auf Kosten der Gebührenzahler" über die Referendumsvorlage berichte. Der SGV
und mit ihm die SVP zogen aus diesen Gründen ihre Teilnahme an einer
Podiumsdiskussion zur RTVG-Vorlage zurück, welche von Karin Frei, der Moderatorin
der Diskussionssendung "Club" und somit SRG-Mitarbeiterin, geleitet worden wäre.
Laut Daten des BAKOM erhält die SRG 92% aller Gelder aus dem Gebührentopf.
Diskutieren wollte der Gewerbeverband hingegen in einem anderen Forum, und zwar in
der Frühjahrssession im Parlament, wo von der UVEK-Vorsteherin Auskünfte über die
Rolle der SRG verlangt wurden. Im Abstimmungskampf zeigte sich die SRG nicht präsent
im gekauften Raum, listete auf ihrer Webseite jedoch ausführliche Pro-Argumente auf,
wobei sie sich auf den Standpunkt stellte, dass sie sich bereits in der Vernehmlassung
und somit für alle einsehbar positiv zur Vorlage geäussert habe. Ferner gehöre die
Förderung der Diskussion über den Service public zum Leistungsauftrag der SRG. Die
Diskussion um den Service public lieber vertagen wollte hingegen Bundesrätin
Leuthard, welche an der Eröffnung zum Abstimmungskampf betonte, man solle mit
dieser Diskussion bis zum Erscheinen des vom Bundesrat zu erarbeitenden Berichts zu
den Service-public-Leistungen warten.
Die Referendumsergreifer äusserten ihre Empörung zum Vorgehen der SRG in einem
Brief an das BAKOM sowie mit der Forderung, die Finanzkontrolle solle die
Finanzströme der SRG untersuchen – dies aufgrund eines Berichts der Zentralschweiz
am Sonntag, wonach die Regionalgesellschaften mit Mittelzuweisungen der SRG
Abstimmungskampf betreiben würden. Ebenfalls unzufrieden zeigte sich die
Gegnerschaft mit dem Text im Abstimmungsbüchlein und reichte eine
Stimmrechtsbeschwerde ein. Bei der Formulierung der gegnerischen Argumente durch
das Referendumskomitee hatte die Bundeskanzlei korrigierend eingegriffen, indem sie
ergänzte, dass "nach Ansicht des Komitees" in den nächsten Jahren bereits mit 1000
Franken Mediensteuer pro Haushalt und Jahr zu rechnen sei (der Bundesrat ging von
einem Betrag von CHF 400 aus). Vizekanzler André Simonazzi wies die Anschuldigungen
des Referendumskomitees zurück, bezeichnete diese als "tout bonnement absurde"
und betonte, dass sich die vom Bundesrat eingebrachten Änderungen darauf
beschränkt hätten, dem Stimmbürger die Urheberschaft dieser Behauptung erkennbar
zu machen. 
Durchs Band war die Kampagne geprägt von diversen, beinahe im Akkord präsentierten
Enthüllungen, welche von den Medien nicht in ihrer Breite ausgeschlachtet wurden –
evtl. auch aus dem Grund, da bereits wenige Tage später der nächste Vorfall darauf
wartete, dargelegt zu werden. So etwa wurde im Rahmen der RTVG-Abstimmung über
die bekannt gewordene Höhe des Lohns von SRG-Generaldirektor Roger de Weck
berichtet, ebenso über die zuerst mutmassliche und danach tatsächliche
Ständeratskandidatur vom damaligen SRG-Verwaltungsratspräsidenten Raymond
Loretan und über das vom Bundesgericht festgelegte Verbot, die Empfangsgebühren
der Mehrwertsteuer zu unterstellen. Ferner zogen sich durch die gesamte Kampagne
gegenseitige Beschuldigungen der Falschinformation, wobei der SGV diese nicht etwa
ans Pro-Komitee adressierte, sondern in erster Linie an die SRG – so etwa zur Frage, ob
die SRG bei Annahme der Vorlage mehr Geld erhalte oder ob die jetzige Regelung
tatsächlich keine Möglichkeit zur Gebührenbefreiung für Unternehmen erlaube, wie die
SRG in einer Broschüre festhielt. Auf der anderen Seite schlug der Behauptung des SGV,
in einigen Jahren werde der Gebührenzahler bereits CHF 1000 pro Jahr entrichten
müssen, heftiger Gegenwind entgegen. Ferner wurde Mitte Mai bekannt, dass das Nein-
Komitee auf seiner Homepage Personen als Anhänger des gegnerischen Komitees
aufführte, welche diesem gar nicht angehörten.
Auch dass die erste Trendumfrage in der ersten Maihälfte von einem Patt zwischen den
Befürwortern und Gegnern sprach, trug nicht unbedingt zur Abkühlung des hitzig
geführten Abstimmungskampfes bei – obwohl das Ja-Komitee unter der Führung der
CVP laut eigenen Aussagen bereits zu diesem Zeitpunkt das gesamte
Abstimmungskampfbudget aufgebraucht hatte. Tatsächlich blieb es um das offizielle
Pro-Komitee im weiteren Verlauf der Abstimmungskampagne relativ still. Ferner
formierten sich regionale Komitees, bestehend aus lokalen Radio- und TV-Stationen,
um für ein Ja an der Urne zu werben. Nicht zuletzt war es denn auch die SRG, welche
ihre 23'000 Mitglieder in einem Brief aufforderte, aktive Mobilisierungs- und
Überzeugungsarbeit zu leisten. Finanziell besser aufgestellt zeigte sich das gegnerische
Komitee, welches mit einer provokanten Abstimmungszeitung aufwartete, die mit einer
Auflage von 2,5 Mio. in den grösseren Städten und Agglomerationen verteilt wurde. "Not
amused" gab sich in diesem Zusammenhang der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger
(fdp), welcher sich auf Seite 3 der Zeitung gegen die SRG wetternd wiederfand. Er habe
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keine Kenntnisse über seine Rolle in der Abstimmungszeitung gehabt; die Macher
hätten Auszüge aus einem vergangenen Interview zusammengeschnitten und aus dem
Kontext gerissen. Der Redaktionsleiter der Abstimmungszeitung gab auf Anfrage denn
auch zu, dass Leutenegger weder Autor des Artikels sei noch von dessen Erscheinen
gewusst habe. Der grundsätzliche Stil der SGV-Kampagnenführung wurde als gehässig
aufgefasst, was jedoch aufgrund der Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Goal,
unter anderem Erfinder der Minarett-Raketen und der Messerstecherplakate, nicht
erstaunt: Auf gewissen Inseraten der Gegner war eine blutige Hand mit abgehackten
Fingern zu sehen, die in eine Mausefalle (als Metapher für die "Steuerfalle") getappt war.
Bezüglich Ausgewogenheit der Inseratekampagne in den Printmedien registrierte Année
Politique Suisse beinahe ein Gleichgewicht zwischen Befürwortern und Gegnern in
Bezug auf die Anzahl der publizierten Inserate, wobei sich die gegnerische Seite für
leicht mehr Inserate verantwortlich zeigte. Die Tonalität der Kampagne in der
Berichterstattung der Medien fiel gemäss dem Forschungsinstitut Öffentlichkeit und
Gesellschaft (fög) zu Gunsten der Gegner aus. 27

"Rösti- und Polentagraben sind programmiert", titelte die NZZ bereits am 5. Juni, mit
dem Argument, dass insbesondere die Sprachminderheiten von einem ausgebauten
Service public profitieren und dies mit einem befürwortenden Stimmentscheid
untermauern würden. Zumindest was das Resultat betrifft behielt die alte Tante
grösstenteils recht: An der Volksabstimmung zur RTVG-Vorlage vom 14. Juni 2015,
wurde das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen bei einer Stimmbeteiligung von
43,7% mit einer hauchdünnen Mehrheit von 3'649 Stimmen – und somit noch leicht
knapper als die vorläufigen amtlichen Ergebnisse vermuten liessen, und gar knapper als
jedes andere seit der Einführung des Frauenstimmrechts erzielte Abstimmungsresultat
– angenommen. Treibende Kraft hinter diesem Hauch von Ja war in der Tat die
Romandie (mit Ausnahme des Wallis), wo die Vorlage teilweise beträchtlichen Zuspruch
erhielt – an vorderster Front vom Kanton Waadt, der die Vorlage, gefolgt von den
Kantonen Genf (61,9%), Neuenburg (59,6%) und Jura (58,6%), mit einem Ja-Anteil von
62,5% deutlich befürwortete. Abgesehen von der Romandie legten lediglich Basel-Stadt
(51,2%) und Graubünden (50,9%) ein Ja ein; in allen anderen Kantonen – inklusive dem
Tessin (48,0%) – fand die Vorlage keine Mehrheit. Während der Ja-Anteil in den
grösseren, städtisch geprägten Kantonen immerhin die 47%-Marke überschritt,
bewegte sich dieser in den ländlichen Kantonen der Zentral- und Innerschweiz
zwischen 40% und 45%. Das knappe Ergebnis führte denn auch nicht zum Abflauen der
politischen Diskussionen, sondern zu deren intensiven Weiterführung. Die GLP, die
ebenso wie die SVP und die FDP zu den Abstimmungsverliererinnen gehörte, kündigte
beispielsweise an, eine Motion zur Definition des medialen Service public in der
Bundesverfassung einzureichen. Dass hier Handlungsbedarf bestehe, habe die Debatte
zum RTVG gezeigt. Nationalrätin Natalie Rickli (svp, ZH) kommentierte die Befunde des
Tagesanzeigers, wonach die Auslandschweizer für das Ja zum RTVG verantwortlich
seien: Es sei "irritierend, dass Leute mitentscheiden, die gar nicht bezahlen müssen".
Nichtsdestotrotz seien jedoch diejenigen Gegnerinnen und Gegner, welche ihr
Stimmrecht nicht wahrgenommen hatten, zu grossen Teilen für die Niederlage
verantwortlich. Rickli rief zur Unterstützung der sich dazumals im Sammelstadium
befindenden No-Billag-Initiative auf, mit der der Druck auf die SRG aufrechterhalten
werden könne. Die Initiative erhielt nach der Referendumsniederlage nun auch
Unterstützung vom Schweizerischen Gewerbeverband. Der Verband Schweizer Medien
zeigte sich mit dem Abstimmungsresultat und gar mit dessen Knappheit zufrieden,
denn Letzteres sei ein Warnsignal an die SRG. Diese solle sich auf einen Service public
im engeren Sinne beschränken und ausschliesslich über die neue Abgabe finanziert
werden, was einem Werbeverbot für die SRG gleichkäme. 

Abstimmung vom 14. Juni 2015

Beteiligung: 43.7%
Ja: 1'128'522 (50.1%)
Nein: 1'124'873 (49.9%)

Parolen:
– Ja: SP, CVP, GPS, BDP (2*), EVP; Economiesuisse, SGB, Travail.Suisse, VSM. 
– Nein: SVP, FDP (3*), GLP; SGV, SBV, Konsumentenforum.
– Stimmfreigabe: SAV, SKS. 
* Anzahl abweichende Kantonalsektionen in Klammern 28
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Die Vox-Nachbefragung zur RTVG-Abstimmung zeigte unter anderem, dass es sich bei
der Abstimmung um die Einführung eines neuen Gebührensystems um einen deutlichen
Links-Rechts-Konflikt handelte. Während Personen, die sich mit der SP verbunden
fühlen, der Vorlage beinahe mit einer Dreiviertelmehrheit (73%) zustimmten, fand das
revidierte RTVG nur bei etwas mehr als einem Viertel der SVP-SympathisantInnen
Zuspruch (28%). Gespalten zeigte sich die Anhängerschaft der FDP (46% Ja-Anteil) und
der CVP (58%). Diese tiefe Befürwortungsrate ist insbesondere im Falle der
Christdemokraten bemerkenswert; hatte die CVP doch die Geschäftsstelle des
offiziellen Ja-Komitees inne und mit der UVEK-Vorsteherin ein Bundesratsmitglied aus
den eigenen Reihen, das für das RTVG-Dossier zuständig ist. Ferner war es die
Zufriedenheit mit den Leistungen der SRG und nicht etwa die Befürwortung oder
Ablehnung von Staatseingriffen (obwohl auch hier ein Zusammenhang feststellbar war),
die den Stimmentscheid ebenso stark prägte wie die politische Ideologie es tat.
Dennoch fand sich auch unter den Nein-Stimmenden eine Mehrheit von immerhin 61%,
die sich mit den Leistungen der SRG zufrieden zeigte. Ausschlaggebend für deren
ablehnende Haltung war vielmehr die Ansicht, eine obligatorische Abgabe sei nicht
angemessen und dass es vor der Abstimmung über ein neues Gebührensystem einer
Grundsatzdiskussion zum Service public bedurft hätte – letzteres eine Ansicht, die auch
eine knappe Mehrheit des Ja-Lagers teilte. Auch die persönliche finanzielle Lage
beeinflusste den Stimmentscheid; die Vorlage wurde erst von Personen mit einem
Haushaltseinkommen über CHF 7000 mehrheitlich befürwortet. Den Sprachgraben
führten die Autoren der VOX-Analyse darauf zurück, dass die Westschweiz mit ihrem Ja
teilweise auch ein Votum für die SRG und den Service public abgab, während in der
Deutschschweiz eher technische Überlegungen zur Anpassung des Gebührensystems
im Vordergrund standen. Dass die Debatte im Vorfeld der Abstimmung nicht unbedingt
sachlich verlaufen war, spiegelte sich auch in den Ergebnissen der VOX-Analyse wider:
Trotz hoher Intensität in der Berichterstattung gaben nur 34% der Befragten und 48%
der Stimmenden an, dass mit der RTVG-Vorlage über die Einführung einer
obligatorischen Abgabe für Haushalte und Unternehmen abgestimmt wurde und ein
weiterer Drittel (32%) der Befragten und 12% der Stimmenden konnte die Vorlage
inhaltlich gar nicht einordnen. Gemäss den Autoren der VOX-Studie war den
Stimmenden aber bewusst, dass nicht die SRG oder der Servic public Gegenstand der
Abstimmung war. Gleichwohl erachtete es etwas mehr als jeder zehnte Stimmende als
legitim, mit seiner Stimme in erster Linie entweder seine Kritik an der SRG und deren
Leistungen oder seine Unterstützung für das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen
kundzutun. 29
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Im April 2019 schickte das UVEK eine Vorlage in die Vernehmlassung, welche die
Rückerstattung der zu unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf den Radio- und
Fernsehempfangsgebühren für die Jahre 2010 bis 2015 an alle Gebührenzahlenden
regeln soll. Mit dieser Aktion entsprach das Departement einem im November des
Vorjahres gefällten Bundesgerichtsentscheid, der die Rückerstattung der
Mehrwertsteuer für die erwähnten Jahre als angezeigt erachtete, sowie einer ebenfalls
im Vorjahr überwiesenen Motion Flückiger-Bäni (svp, AG; Mo. 15.3416), die eine
generelle Rückerstattung forderte. Zuvor war im Raum gestanden, die Mehrwertsteuer
nur an die gesuchstellenden Personen zurückzuerstatten – eine Unsicherheit, die zu
knapp 30'000 eingereichten Rückerstattungsgesuchen geführt hatte. Im Vorentwurf
wird vorgeschlagen, dass jeder Haushalt eine Rückerstattung von CHF 50 erhält, die
mittels einmaliger Gutschrift auf einer Rechnung der Erhebungsstelle (Serafe) erfolgt.
Die Mindereinnahmen, die sich dadurch auf CHF 165 Mio. belaufen würden, hätte der
Bund zu tragen, da die Mehrwertsteuer mit der ESTV abgerechnet werde und in die
Bundeskasse fliesse, so die Ausführungen des Bundesrats. 
Das Gros der Vernehmlassungsteilnehmenden erachtete die vorgeschlagene Lösung als
unbürokratisch und effizient. Von den 43 eingereichten Stellungnahmen unterstützten
39 die Vorlage, 32 davon ohne Änderungsvorschläge. Unter Letzteren befanden sich alle
24 stellungnehmenden Kantone sowie die SP und die FDP. Ablehnung erfuhr die Vorlage
durch die Aktion Medienfreiheit, den Schweizerischen Gewerbeverband (SGV), die SVP
und einen privaten Vernehmlassungsteilnehmer. Während ein paar Stellungnehmende
ebenfalls eine pauschale Rückerstattung für die abgabepflichtigen Unternehmen
verlangten, wollten andere mittels Anpassung sicherstellen, dass Gebührenzahlende,
die zum Zeitpunkt der Gutschrift keinen Haushalt mehr bilden (z.B. wegen Wegzugs ins
Ausland), auf Gesuch hin ebenfalls eine Rückerstattung erhalten. Die
Konsumentenschutzorganisationen SKS, acsi und FRC ihrerseits erachteten die
vorgeschlagene Höhe der Rückerstattung als das Minimum und forderten darüber
hinaus eine Verzinsung. Die SVP wiederum forderte aufgrund der starken Zuwanderung
die Ausnahme von Haushalten, die erst nach 2015 gegründet wurden, was gemäss der
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Volkspartei ebenfalls eine Erhöhung der Rückzahlung für die restlichen Haushalte
erlauben würde. Entgegen der überwiegenden Mehrheit der Teilnehmenden lehnte der
Gewerbeverband einen Ausgleich mit Bundesmitteln prinzipiell ab und schlug im
Gegenzug eine Senkung der Abgabe für Radio und Fernsehen für einen beschränkten
Zeitraum vor, womit die SRG die Kosten zu tragen hätte. Sukkurs erhielt der SGV von der
«Weltwoche», die in einem Artikel die SRG als «eigentliche Profiteurin» darstellte und
die Frage aufwarf, ob die unrechtmässig erhobene Mehrwertsteuer tatsächlich richtig
abgerechnet worden sei. In seiner Botschaft äusserte sich der Bundesrat klar zu diesem
Punkt. So führte er etwa aus, dass «der Nettoertrag aus allen Mehrwertsteuer-
Abrechnungen im Endeffekt immer an den Bund [geht]».
Aufgrund der überwiegend positiven Stellungnahmen verabschiedete der Bundesrat
seine Botschaft zum Entwurf Ende November 2019 ohne Änderung zum Vorentwurf: In
den Erläuterungen zum Entwurf berücksichtigte er zwar neu einen Verzugszins von 5
Prozent für 2 Jahre, da sich jedoch die Anzahl Haushalte zum Zeitpunkt der Auszahlung
voraussichtlich auf 3.6 Mio. statt der ursprünglich prognostizierten 3.4 Mio. belaufen
wird, blieb der Rückzahlungsbetrag von CHF 50 unverändert. 30

In der Sommersession 2020 behandelte der Ständerat als Erstrat den bundesrätlichen
Entwurf betreffend die Rückerstattung der zu unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf
die Radio- und Fernsehempfangsgebühren, gemäss welchem jeder Haushalt CHF 50
auf seiner Serafe-Rechnung gutgeschrieben bekäme, um die unrechtmässig erhobene
Mehrwertsteuer für die Jahre 2010 bis 2015 zu kompensieren. Die kleine Kammer
stützte den bundesrätlichen Vorschlag bis auf einen Punkt: Auf Anraten der
vorberatenden KVF-SR fügte der Ständerat einen neuen Passus ein, der explizit im
Gesetz verankert, dass auch berechtigte Rückerstattungsansprüche von Unternehmen
bestehen bleiben und dass das BAKOM ein einfaches Verfahren für die Abwicklung
solcher Gesuche entwickeln soll. Dabei sollen auch pauschale Entschädigungen für
Unternehmen möglich sein. Bundesrätin Sommaruga führte in der parlamentarischen
Debatte aus, dass die Regierung den Rückerstattungsanspruch für Unternehmen bejahe
und ihn in der Botschaft so festgehalten habe. Man sei lediglich davon abgekommen, für
Unternehmen eine pauschale Lösung zu schaffen; sie habe aber Verständnis für eine
explizite Erwähnung dieser Ansprüche im Gesetz. Der mit diesem Zusatz ergänzte
Entwurf passierte die Gesamtabstimmung im Ständerat einstimmig. 31
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In der Herbstsession 2020 befasste sich der Nationalrat als Zweitrat mit der
bundesrätlichen Vorlage zur Rückerstattung der zu unrecht erhobenen
Mehrwertsteuer auf die Radio- und Fernsehempfangsgebühren. Dem Rat lag ein
Antrag einer Minderheit der KVF-NR vor, der die Höhe der Rückerstattung von CHF 50
auf CHF 60 anheben wollte, um auch die Verzinsung zu berücksichtigen. Der Antrag
scheiterte im Rat mit 80 zu 95 Stimmen. Unterstützung erfuhr er von den geschlossen
stimmenden Fraktionen der SVP und der Grünen sowie von zwei Mitgliedern der SP-
Fraktion. Ansonsten war die Vorlage auch in der grossen Kammer gänzlich unbestritten.
Den in der Sommersession 2020 vom Ständerat eingefügten Zusatz, dass auch
Unternehmen auf Gesuch hin eine Rückerstattung verlangen können, stützte die grosse
Kammer diskussionslos. Die Ausgabenbremse löste der Nationalrat mit einer einzigen
Gegenstimme und in der Gesamtabstimmung genoss die Vorlage einstimmigen
Zuspruch bei 184 Ratsmitgliedern, wobei sich zwei Personen der Stimme enthielten. Am
Ende der Herbstsession verabschiedeten die beiden Räte die Vorlage jeweils
einstimmig und ohne Enthaltungen mit 196 respektive 44 Stimmen. 32
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Presse

Die PTT hielt am Drittelsmodell fest, welches im Rahmen der Revision des
Postverkehrgesetzes die Zeitungstransporttaxen zu gleichen Teilen zwischen PTT, Bund
und Verlegern aufteilen will. Danach hätte jede der drei Parteien rund 90 Mio Fr. zu
erbringen, um die defizitären Postdienstleistungen zu entlasten. Verleger wehrten sich
vehement gegen diese Kürzung der öffentlichen Förderung im Pressewesen, auch weil
diese für viele Regional- und Lokalzeitungen existenzbedrohend wäre. In einem
Grundsatzurteil hat das Bundesgericht entschieden, dass die PTT für Sendungen ohne
Adresse keine verbilligte Posttaxe gewähren muss. Die billigere Zeitungstransporttaxe
sei jenen Publikationen vorbehalten, deren Empfang der Bezüger selber wünsche und
dies mit einem entgeltlichen Abonnement bekunde. Die Klage ging von zwei
Gratispublikationen sowie einer Computerzeitschrift aus, welche alle drei vorwiegend
Werbe- und Geschäftszwecke verfolgen. Die PTT kündigte an, dass sie rund 3000 der
6000 Fachblätter überprüfen werde, welche gegenwärtig von den Vorzugstaxen
profitieren. 33
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In seiner Botschaft zu einem Bundesgesetz über Finanzhilfen für die Erhaltung und
Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache hat sich der Bundesrat
für die Unterstützung der romanischen Presse durch den Bund als spracherhaltende
Massnahme ausgesprochen. Voraussetzung ist aber, dass ein realisierbares Konzept die
breite Zustimmung der Zeitungsverleger und der betroffenen Organisationen findet.
Nach dem Scheitern des Zeitungsprojektes "La Vusch" verfolgte eine
Interessengemeinschaft die Gründung einer romanischen Nachrichtenagentur weiter.
In der Interessengemeinschaft sind alle Verleger romanischer Zeitungen, die beiden
Bündner Lokalradios, das romanische Radio und Fernsehen sowie die SDA und die
romanische Dachorganisation Lia Rumantscha vertreten. Im April reichten sie bei der
Bündner Regierung ein Grobkonzept ein, das den Akzent auf Dezentralisierung legt und
Jahreskosten von 1,2 Mio Fr. vorsieht. Davon sollen der Bund 700 000 und der Kanton
300 000 Fr. übernehmen. Die Regierung begrüsste das Projekt, wollte sich aber nicht
auf eine finanzielle Unterstützung festlegen und leitete das Projekt zur Prüfung an die
Bundesbehörden weiter. 34
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Die PTT ging im Streit um den defizitären Zeitungszustelldienst gegen die Verleger als
Sieger hervor. Beide Räte stimmten im Berichtsjahr dem Drittelsmodell zu, wonach das
Defizit des Zeitungszustelldienstes von jährlich 270 Mio Fr. zwischen PTT, Bund und
Verlegern (je rund 90 Mio Fr.) aufgeteilt wird. Die Posttarife für den Zeitungs- und
Zeitschriftentransport werden damit in drei Schritten bis 1998 um durchschnittlich 37%
erhöht. Rund die Hälfte der heute 7000 Titel werden künftig nicht mehr von
Vorzugstarifen profitieren. Die Verleger hatten im Vorfeld der bundesrätlichen
Entscheidung die von der PTT bezifferte Kostenunterdeckung bezweifelt. Ihr Angebot
belief sich auf eine Tariferhöhung um 60 bis 70 Mio Fr. zwischen 1996 und 1998.
Gemäss den Verlegern stehen die Tariferhöhungen im Widerspruch zu der im neuen
Postverkehrsgesetz festgehaltenen Förderung der lokalen und regionalen Presse.
Weiter kritisierten sie die "Treueprämie" der PTT für Kunden, die ihren Zeitungsvertrieb
gänzlich über die PTT abwickeln. Ende Oktober lancierten die Verleger unter dem Titel
"PTT überrollt die Schweizer Presse" eine Inseratekampagne. Die PTT schaltete
daraufhin ebenfalls Grossinserate unter dem Titel "Warum die Post den Rechenkünsten
des SZV nicht folgen kann". Im Dezember beschloss der SZV, die in der Verordnung zum
Postverkehrsgesetz festgelegten Tariferhöhungen beim Bundesgericht anzufechten. 35
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Das EDA beschloss im August den Subventionsbeitrag für die Zeitschrift „Schweizer
Revue“ mit Informationen für Auslandschweizer von 1,8 Mio auf 1,3 Mio Fr. zu kürzen.
Dieser Entscheid löste bei den Auslandschweizer-Organisationen (ASO) heftige Proteste
aus. Der ASO-Rat verabschiedete einstimmig eine Resolution, die die Folgen einer
Beitragskürzung als inakzeptabel bezeichnet und Bundesrat und Parlament aufforderte,
davon abzusehen. Meyer-Kaelin (cvp, FR), Vorstandsmitglied der ASO, gelang es bei den
Beratungen zum Bundesgesetz über die Schaffung gesetzlicher Grundlagen für die
finanzielle Unterstützung von Auslandschweizern in der vorberatenden Kommission
einen Artikel durchzubringen, der die Subventionen für die „Revue“ sichert; allerdings
legt der Gesetzestext keinen Betrag fest. Dieser Antrag der Kommissionsminderheit
wurde vom Nationalrat in der Wintersession mit 86 zu 77 Stimmen gutgeheissen. 36
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Angesichts der anhaltenden Strukturkrise der Verlagsindustrie, bestätigte der
Bundesrat seine Bereitschaft, Alternativen zur bestehenden indirekten
Presseförderung via Posttaxenverbilligung zu prüfen. In diesem Sinn überwies der
Nationalrat im März mit Hinweis auf verschiedene Vorstösse ähnlicher Richtung – und
ergänzend zum 2009 überwiesenen Postulat von Hans-Jürg Fehr (sp, SH) – ein Postulat
seiner Staatspolitischen Kommission (Po. 09.3980). Bei dieser Gelegenheit verwies der
Bundesrat auf einen durch das Bakom in Auftrag gegebenen Expertenbericht zur Lage
und Zukunft der Schweizer Presse, der Ende Jahr noch nicht vorlag. Im Dezember
verabschiedeten National- und Ständerat das revidierte Postgesetz. Im Entwurf zum
Postgesetz hatte der Bundesrat vorgesehen, den staatlichen Kredit für die generelle
Verbilligung der Posttaxen von 80 Mio. auf 30 Mio. Fr. zu kürzen und diese indirekte
Förderung der Regional-, Lokal-, und Mitgliedschaftspresse nur noch zeitlich befristet
zukommen zu lassen. Das Parlament verabschiedete das revidierte Gesetz dann aber
ohne zeitliche Beschränkung und erhöhte den der Post gewährten Kredit für die
Verbilligung der Taxen um 20 Mio. Fr.: Die Transportsubventionen für die Regional- und
Lokalpresse wurden auf 30 Mio., jene für die Mitgliedschafts- und Stiftungspresse auf
20 Mio. Fr. festgelegt. 37
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Medienpolitische Grundfragen

An der von Juni bis Oktober 2018 dauernden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
elektronische Medien beteiligten sich 253 Organisationen, darunter alle Kantone, die
sieben grössten Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, Grüne, SP, SVP), Dachverbände der
Gemeinden, Städte und Berggebiete und der Wirtschaft sowie weitere interessierte
Kreise. Gemäss Vernehmlassungsbericht gingen die Meinungen der Teilnehmenden weit
auseinander. Zwar wurde der Handlungsbedarf mehrheitlich anerkannt, grundsätzliche
Zustimmung fand die Vorlage jedoch nur bei der GLP und 16 Kantonen (AI, AR, BE, BL,
BS, FR, GR, NE, NW, SG, SO, TI, UR, VS, ZG, ZH) sowie einzelnen weiteren
Organisationen. Eher wohlwollend nahmen – trotz ihrem Wunsch nach weitergehender
Regulierung – die Grünen, die Kantone St. Gallen und Waadt, die EMEK,
Medienverbände und die Gewerkschaften (SGB und Syndicom) das Gesetz auf. Keine
Unterstützung fand es bei SP und BDP, die sich ein Mediengesetz gewünscht hätten, das
alle Mediengattungen abdeckt. Umgekehrt empfanden die SVP, die Kantone Luzern und
Schwyz, die Aktion Medienfreiheit und weitere Organisationen ein neues Gesetz als
unnötig. Die SVP, die FDP, die BDP, der Kanton Schaffhausen sowie der Verband
Schweizer Medien, Medias Suisses, der Gewerbeverband, Economiesuisse, die Aktion
Medienfreiheit sowie zahlreiche Verlage sprachen sich denn auch gegen das neue
Gesetz aus. 
Besonders häufig kritisiert wurde der Geltungsbereich des Gesetzes, der neu auch den
Onlinebereich umfassen soll, obwohl nicht klar sei, ob dies gemäss Verfassung zulässig
sei. Im Gegenzug sollten Radios ohne Leistungsvereinbarung nicht mehr davon tangiert
werden. Auf Kritik stiessen auch die ausschliessliche Förderung von audio- und
audiovisuellen Medienbeiträgen, die Verteilung der Abgabe für elektronische Medien
auf einen breiteren Kreis und die nicht vorhandene Unabhängigkeit sowie die
Machtfülle der neuen Aufsichtskommission KOMEM. Mehrheitlich auf Zustimmung stiess
hingegen die indirekte Förderung elektronischer Medien. 38
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